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Eskalation zwischen den USA und Iran – brandgefährlich für die Region

Spiel mit dem Feuer
Wenige Stunden vor Abgabeschluss 
dieser Ausgabe begannen die USA und 
Israel mit ihrem Angriff auf den Iran. 
Der erste Abschnitt dieses Beitrages ist 
also Vergangenheit (und auch die Ka-
rikatur). Die restlichen Ausführungen 
sind allerdings nicht spekulativ. Die 
Untertitel stammen von der Redaktion.

/ Marcus Schneider /   

Der Nahe Osten steht 
am Beginn eines neuen 
Krieges – womöglich der 
folgenschwersten militä-
rischen Auseinanderset-
zung im Nachgang des 7. 
Oktober 2023. Wie zwei 
Schnellzüge rasen die Ver-
einigten Staaten und der 
Iran aufeinander zu. Wann 
es kracht, entscheidet sich 
in Stunden, Tagen, maxi-
mal Wochen. Die Sterne 
stehen schlecht, dass sich 
der grosse Knall noch auf-
halten liesse.

Dabei besteht keiner-
lei Notwendigkeit für die-
sen Krieg. Aus Sicht der 
Amerikaner handelt es sich 
nahezu um einen war of 
choice. Iran wird nicht an-
gegriffen, weil das Land so 
gefährlich wäre. Im Gegen-
teil: Nie war die Islamische 
Republik schwächer als 
heute. Es geht darum, das 

waidwunde Tier, seit Jahrzehnten Erz-
feind Washingtons und Tel Avivs, einen 
der kecksten Herausforderer der ameri-
kanischen Weltordnung, zur Strecke zu 
bringen. Der Krieg ist eine Hochrisiko-
wette auf eine geopolitische Wende im 
Herzen Eurasiens. Der Zusammenbruch 
der Islamischen Republik wäre für den 
Nahen Osten die grösste geopolitische 
Zäsur seit dem Ende der Sowjetunion.

Nicht einmal der Ansatz einer
legalistischen Volte
Kaum noch eine Rolle spielt die Legali-
tät. Völkerrecht isch over. Während die 
Israelis ihrem Angriff im Juni immer-
hin noch das Gepräge eines halblegalen 
Präventivschlags gaben, bemüht sich 
Washington nicht einmal im Ansatz 
um irgendeine legalistische Volte. Es ist 
ein Vorgeschmack auf die schöne neue 
Wolfswelt. Die Starken tun, was sie kön-

nen, und die Schwachen erlei-
den, was sie müssen. Das Sig-
nal an die Staatengemeinschaft 
lautet: Legt euch nicht mit 
Grossmächten an. Und wenn 
ihr es tut, so sorgt rechtzeitig 
für eure nukleare Überlebens-
versicherung. Eine 30-jährige 
atomare Hängepartie wie Te-
heran wird sich künftig kaum 
jemand leisten wollen.

Doch auch die USA sind 
Getriebene ihrer selbst. Die 
aufgebaute Drohkulisse – der 
grösste Truppenaufmarsch 
der Weltmacht seit dem Irak-
krieg 2003 – ist so gigantisch, 
dass selbst der maximal erra-
tische Trump nun kaum noch 
zurückkann. In den weiter-
laufenden Verhandlungen for-
dert Washington de facto die 
sicherheitspolitische Kapitu-
lation des Iran. Politikfähig ist 
das Regime, bereit zur Selbst-
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aufgabe jedoch nicht. In der in Teheran 
vorherrschenden Denke führen Zuge-
ständnisse zu immer weitergehenden 
Forderungen. Was Amerika anbietet, ist 
der Tod durch 1000 Nadelstiche. Dann 
doch lieber der grosse Knall.

Choreografierte Showeinlagen
Entgegen dem Klischee von den irren 
Mullahs handelte der Iran in den letzten 
zweieinhalb Jahren nämlich durchaus 
kalkuliert. Zu kalkuliert womöglich. Ge-
genüber Israel war Teheran sorgsam um 
Deeskalation bemüht. Das Feuer sollte 
geschürt werden, die Israelis beschäf-
tigt, aber bitte ohne unkontrollierbaren 
Grossbrand. Vergeltungsschläge waren 
sorgsam choreografierte Showeinlagen, 
vorher dem Feind telegrafiert, damit 
möglichst wenige zu Schaden kommen. 
Gesichtswahrung bei gleichzeitiger 
Selbstdemontage der eigenen Abschre-
ckungsdoktrin. Optimisten nannten das 
«strategische Geduld», beim Gegner 
kam eher Furcht und Unfähigkeit an.

Zumindest die Signale sind diesmal an-
dere. Das Regime wähnt sich im End-
kampf um die eigene Existenz. Die Si-
cherheitskräfte sind im Alarmzustand, 
konkrete Szenarien bis hin zu Nach-
folgeregelungen werden durchgespielt. 
Khamenei selbst bereitet sich auf den 
Märtyrertod vor. Anders als die ent-
ideologisierten arabischen Operetten-
kleptokratien bleibt die Islamische Re-
publik auch im fünften Jahrzehnt ihrer 
Existenz eine im Kern hochideologische 
Unternehmung.

Kein Zurück zum Status quo ante
Statt Choreografie soll diesmal auf ma-
ximale Eskalation gesetzt werden. Dass 
es sich nicht nur um blumige persische 
Rhetorik, sondern um den Ernstfall 
handelt, davon zeugen womöglich auch 
die gezielten Tötungen der Protestieren-
den. Gefangene wurden diesmal nicht 
gemacht. Weit über 30’000 Tote, so 
jedenfalls lauten die maximalen Schät-
zungen mancher Menschenrechtsak-
tivisten. Eine solche Zahl lässt sich nur 
erklären, wenn Massenmord und nicht 
allein Einschüchterung das Ziel war. Der 
Gesellschaftsvertrag ist damit endgültig 
zerbrochen. Ein Zurück zum Status quo 
ante ist verbaut.

Für das Regime ist all dies ein Spiel 
mit dem Feuer – wenn auch aus der 
Eigenperspektive zunehmend alterna-
tivlos. Militärisch ist die Angelegenheit 
fast schon grotesk unausgewogen. Sollte 
es schlecht laufen, dürften Teheran nach 
der Eröffnungssalve der amerikanischen 
Seite kaum mehr als ein, zwei Wellen 
der Vergeltung bleiben. Allerdings lau-
fen Kriege in aller Regel nicht wie an-
genommen. Und wie gerade Washing-
ton wissen sollte, werden sie eben nicht 
allein militärisch entschieden, sondern 
politisch, gesellschaftlich und psycho-
logisch.

Amerikas Schmerztoleranz ist kleiner
Die Achillesferse der Weltmacht besteht 
darin, dass sie über eine Armee verfügt, 
die fast alles kann – ausser Verluste zu 
ertragen. Darin liegt Teherans Chan-
ce: Amerikas Schmerztoleranz ist viel 
geringer. Jeder tote Amerikaner geht 
auf das Konto des Erratikers-in-chief, 
der sich noch nicht einmal bequemt, 
seinem eigenen Volk die vermeintliche 
Notwendigkeit näherzubringen. Wofür 
sterben hier eigentlich Amerikaner? 
Umfragen zufolge sind rund 70 Prozent 
der US-Wähler gegen den Krieg. Selbst 
Experten sind sich unsicher, worum es 

Washington tatsächlich geht: Um das 
angeblich bereits zerstörte Atompro-
gramm, die ballistischen Raketen oder 
doch Regime Change?

Als Erinnerung: Trump war eigent-
lich angetreten als Kritiker des Irak-
krieges, die Forever Wars und die Re-
gime-Change-Fantastereien wollte er 
beenden. Viel war die Rede von der Hin-
wendung nach Asien, der Fokussierung 
auf die westliche Hemisphäre. In der 
erst kürzlich erschienenen Nationalen 
Sicherheitsstrategie wird dem Non-In-
terventionismus das Wort geredet. Das 
Leitprinzip scheint vielmehr Prinzipien-
losigkeit zu sein – ein ideologisches Irr-
lichtern, bei dem alles möglich ist, so-
lange es politisch opportun erscheint. 
Die amerikanische Hochrisikowette fin-
det in der Region jedoch kaum Mitspie-
ler. Die geopolitische Gemengelage hat 
sich um fast 180 Grad gedreht. Der sau-
dische Kronprinz läuft Sturm gegen die 
kaum noch abwendbare Konfrontation. 
Die Region sieht sich als Hauptleidtra-
gende, in fast jedem Szenario bezahlt sie 
den höchsten Preis.

Neue Konfrontation nicht mehr primär 
zwischen Saudi-Arabien und Iran
Da ist zum einen die Eskalationspro
blematik. Die vier H: Hormus, Huthis 
(Ansar Allah, schiitisch-zaiditische Re-
bellenbewegung im Jemen), Hisbollah 
(Partei Gottes, schiitische Miliz im Liba-
non), Hashd al-Shaabi (Volksmobilisie-
rungskräfte, schiitische Miliz im Irak). 
Wie weit liesse sich das iranische Mili-
zen-Imperium noch mobilisieren? Zu-
mal wenn das Mutterschiff in existen-
zielle Nöte geriete. Würde Iran gar die 
Samson-Option, eine Verminung der 
Strasse von Hormus, in Betracht ziehen 
– dieser für den globalen Seeölhandel 
womöglich wichtigsten Meerenge?

Chaos und Verwüstung sind jedoch 
längst nicht die einzigen Bedenken der 
sich herausbildenden pan-muslimi-
schen Regionalallianz unter Führung 
von Riad und Ankara. Die Islamische 
Republik erfüllt für die muslimischen 
Regionalmächte eine Funktion: politisch 
schwach, eingehegt und vermeintlich 
kontrollierbar. Die neue Konfrontation 
findet nicht mehr primär zwischen Sau-
di-Arabien und dem Iran statt, sondern 
zwischen einer Achse der Stabilisierung 
– Riad, Ankara, Kairo, Islamabad, Doha 
und Damaskus – und einer Achse der 
Disruption, die Tel Aviv und Abu Dhabi 
eint.
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Wenn diese Ausgabe bei Ihnen eintrifft, hat 
der Nationalrat in der Frühlingssession seine 
grosse Debatte über die sogenannte Neu­
tralitätsinitiative abgeschlossen. Der Stände­
rat hatte noch in der vergangenen Juni-Ses­
sion dem von Christoph Blocher lancierten 
Begehren einen direkten Gegenvorschlag ge­
genüberstellen wollen, der auf das zentrale 
Anliegen der Initiative, das Verbot von nicht­
militärischen Zwangsmassnahmen gegen 
kriegführende Staaten, verzichtet hätte, aber 
die «immerwährende» Neutralität in der Ver­
fassung zu verankern beabsichtigte.

Den anschliessend durch die Aussenpoliti­
sche Kommission des Nationalrates in die 
Vernehmlassung gegebenen Vorschlag 
unterstützte nur der Kanton Uri, Ständerat 
Daniel Jositsch, Alt-Botschafter Paul Widmer 
und die Economiesuisse. So ist zu hoffen, 
dass der Nationalrat die Neutralitätsinitiati­
ve, die sich explizit dagegen ausspricht, dass 
die Schweiz die europäischen Sanktionen 
gegen Russland nach deren Angriff über­
nimmt, eindeutig und ohne Gegenvorschlag 
zur Ablehnung empfiehlt und somit über die 
Initiative bald entschieden werden kann.

Der  Krieg gegen die Ukraine dauert jetzt 
schon vier Jahre. Das Land konnte bisher dank 
zunehmender europäischer Unterstützung 
gegen das russische Imperium standhalten. 
Dabei erwies sich die immer wieder gern totge­
sagte Europäische Union als zählebiger denn 
gedacht. Sie ist durch die Verteidigung der eu­
ropäischen Ukraine und dem wirtschaftlichen 
wie politischen Angriff der Trump-Administra­
tion vielmehr gestärkt worden.

Das heisst für die Schweiz, die mitten in Euro­
pa sicherheitspolitisch und wirtschaftlich al­
les andere als autonom ist, sondern von ihrer 
Umgebung abgesichert wird, dass sie sich 
konsequent dem europäischen Raum öffnet. 
Dazu gehört die Beteiligung an den europäi­
schen Sanktionen (weshalb die Versenkung 
der Neutralitätsinitiative unabdingbar ist) 
ebenso wie eine verstärkte sicherheitspoliti­
sche Zusammenarbeit und vor allem ein Cou­
rant normal in den Beziehungen zur EU. Das 
heisst mit anderen Worten: Im Juni ist die 
10-Millionen-Schweiz-Initiative wegen deren 
Sabotierung der Personenfreizügigkeit abzu­
lehnen, in absehbarer Zeit gilt es, die Bezie­
hungen zu Europa mit dem Rahmenvertrag 
weiterzuentwickeln.                     

Peter Weishaupt  

Hoffnung auf und
Solidarität mit Europa

Editorial
Revolutionäres Umsturzregime
nicht per se friedlicher
Für die muslimischen Regionalstaaten 
ist Israels militärische Vorherrschaft 
längst die grössere Sicherheitsbedro-
hung als der Iran. Ein pro-westlich ge-
wendeter Iran würde weder die Türkei 
noch Saudi-Arabien freuen. Zugleich 
wäre der 90-Millionen-Koloss Iran, 
einmal frei von Sanktionen, selbst ein 
natürlicherer Hegemon als die ange-
knackste Islamische Republik – mit ei-
genen Ambitionen, die nicht zwingend 
kompatibel mit den Interessen der Re-
gion wären.

Revolutionäre Umsturzregime nei-
gen seit jeher zu politischen Über-
sprungshandlungen. Ein Iran, der nach 
Jahrzehnten der islamistischen Verelen-
dung seinen Platz an der Sonne einfor-
derte, wäre nicht per se ein friedlicher 
Staat. Die Ressentiments, die Teile der 
Diaspora gegenüber Arabern, Türken 
und Kurden artikulieren, lassen wenig 
Anlass zur Hoffnung, dass eine Rück-
kehr etwa zur Pahlavi-Dynastie in der 
Region auf Begeisterung stossen würde.

Jahrzehnte des Bürgerkriegs im Iran? 
Dass es infolge eines Krieges zu einem 
reibungslosen Übergang hin zu einer 
pro-westlichen Monarchie oder Demo-
kratie käme – daran glauben nur die 
wenigsten. Wahrscheinlicher ist ein 
Szenario, das sich als ‹Super-Syrien› 
beschreiben lässt. Also zumindest teil-
weiser und temporärer Staatszerfall und 
bürgerkriegsartige Zustände im multi-
ethnischsten Staat der Region. Dabei 
ist es äusserst unwahrscheinlich, dass 
den Iranern das Privileg vergönnt wäre, 
ihre politischen Händel selbst auszu-
fechten. Iran ist als natürlicher Hege-
mon viel zu wichtig, um hier die Dinge 

laufen zu lassen. Vielmehr würden sich 
die Regionalmächte – schon allein aus 
Selbsterhaltungstrieb – auf den Kada-
ver der Islamischen Republik stürzen. 
Das Ergebnis könnten Jahre, wenn nicht 
Jahrzehnte des Bürgerkriegs, zumindest 
der extremen Instabilität sein. Mit mas-
senhaft Opfern und Flüchtlingsströmen, 
die dann auch die Nachbarstaaten desta-
bilisieren und Europa erreichen würden.

Ein Alptraumszenario. Das freilich 
nicht so kommen muss. Verantwortliche 
Politik sollte sich allerdings nicht von 
Wunschdenken leiten lassen, sondern 
solche Risiken miteinkalkulieren. Wenig 
deutet darauf hin, dass dies in Washing-
ton geschieht. Hier spielen Hasardeu-
re mit dem Feuer. Wiederholungstäter 
noch dazu. Sie würden die «Drecks-
arbeit» besorgen, für die auch Europa, 
wenn es schiefgeht, einen Preis zahlen 
wird. Die Folgen der letzten Flüchtlings-
krise sind bis heute nicht verdaut. Was 
könnte schon schiefgehen?

Zur Wahrheit gehört: Die Islami-
sche Republik ist ein im Niedergang 
begriffenes Staatswesen. Sie ist dabei, 
ihr eigenes Volk vollends zu verlieren. 
Sicherheitspolitisch kann dieser Nieder-
gang jedoch gemanagt werden. Es gibt 
keinerlei Gefahr, die sich nicht auf dem 
Verhandlungswege eindämmen liesse. 
Für die Hochrisikowette eines sich jetzt 
anbahnenden Krieges besteht insofern 
keine zwingende Veranlassung. Die in-
telligenteren Teile der islamistischen 
Eliten werden begriffen haben, dass ein 
Weiter-So spätestens nach dem Ableben 
des Obersten Revolutionsführers kei-
ne Option ist. Der Krieg, der nun aus-
zubrechen droht, ist ein Vabanquespiel 
mit extrem hohen Einsatz.

(IPG-Journal 24.2.2026) 
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Warum die Schweiz den Atomwaffenverbotsvertrag ratifizieren sollte

Beitritt aus Eigeninteresse

Der Bundesrat lehnt einen Schweizer 
Beitritt zum Atomwaffenverbotsver-
trag (TPNW) ab. Die Internationale 
Kampagne zur Abschaffung von Atom-
waffen (ICAN) in Genf begründet, wa-
rum das Nein nochmals überdacht 
werden sollte.

/ Florian Ebenkamp / 

Die ablehnende Haltung des Bundes-
rates gegenüber einem Beitritt der 
Schweiz zum Atomwaffenverbotsvertrag 
(TPNW) verdient eine genauere Prü-
fung. Denn sie blendet mehrere strategi-
sche Dimensionen aus, die für ein kleines, 
regelabhängiges Land wie die Schweiz 
zentral sind. Die Schweiz ist eines der 
sichersten Länder der Welt. Sie ist poli-
tisch stabil, wirtschaftlich resilient und 
nicht in militärische Bündnisstrukturen 
eingebunden. Daraus folgt 
jedoch nicht, dass nukleare 
Risiken für sie sicherheits-
politisch marginal wären. 
Die Folgen eines Atom-
waffeneinsatzes, Strah-
lung, klimatische Effekte, 
Produktionsausfälle und 
globale Versorgungsstö-
rungen sind wissenschaft-
lich breit untersucht. Selbst 
ein regional begrenzter 
Nuklearkonflikt hätte welt-
weite Auswirkungen. 

Eine Frage der nationalen Sicherheit 
Zudem trägt die Schweiz die Risiken 
nuklearer Abschreckung bereits heute 
mit, ohne Einfluss auf Doktrinen, Ein-
satzschwellen oder Modernisierungs-
entscheidungen der Atomwaffenstaaten. 
Ob Arsenale erweitert, Einsatzkonzepte 
angepasst oder wo Atomwaffen statio-
niert werden, liegt vollständig ausserhalb 
schweizerischer Entscheidungsmöglich-
keiten. Eine politische Annäherung an 
nuklear gestützte Sicherheitsstrukturen 
verändert diese Asymmetrie nicht. Sie 
erhöht weder Mitentscheidungsrechte 
noch Risikokontrolle. Sicherheitspoli-
tisch bedeutet dies substanzielle Risiko-
exposition bei minimaler Einflussmög-
lichkeit. Vor diesem Hintergrund ist die 

Frage eines Beitritts zum TPNW keine 
primär symbolische oder politische Fra-
ge, sondern eine der nationalen Sicher-
heit. Die völkerrechtliche Ächtung von 
Atomwaffen und die Reduktion nu
klearer Risiken sind ein legitimes Sicher-
heitsinteresse der Schweiz. 

Die Annahme, nukleare Abschre-
ckung erzeuge Stabilität, basiert auf 
Vermutungen und Voraussetzungen, die 
empirisch nicht verifizierbar sind. Dazu 
gehören die dauerhafte Rationalität aller 
Akteure, technische Fehlertoleranz und 
kontrollierbare Eskalationsdynamiken. 
All das wird durch die Realität immer 
mehr in Frage gestellt. Die zunehmende 
Einführung von künstlicher Intelligenz 
in diese Systeme erhöht die Risiken zu-
dem. Nukleare Abschreckung ist kein 
belastbarer Sicherheitsmechanismus, 
sondern ein theoretisches Modell unter 

Hochrisikobedingungen, dessen Schei-
tern irreversible Folgen hätte. Eine Si-
cherheitsstrategie, die auf einem Kon-
zept beruht, das nicht versagen darf, ist 
strukturell fragil.

Der TPNW setzt an dieser Risiko-
perspektive an. Er delegitimiert Atom-
waffen und kodifiziert diese normative 
Ächtung im Völkerrecht. Seine Wirkung 
ist nicht davon abhängig, dass Atomwaf-
fenstaaten sofort beitreten. Völkerrecht-
liche Normbildung entfaltet indirekte 
Effekte durch Stigmatisierung, Verhal-
tensänderungen, institutionelle Praxis 
und politische Erwartungshaltungen. In 
diesem Sinne ist der TPNW ein sicher-
heitspolitisches Instrument zur Korrek-
tur externalisierter Risiken.

Beitritt schafft langfristig
mehr Schweizer Einfluss
Über die nukleare Risikofrage hinaus 
berührt die TPNW-Debatte ein zweites 
unmittelbares Problemfeld, die Erosion 
multilateraler Ordnungsstrukturen. 
Rüstungskontrollregime zur blossen 
Verwaltung von Kernwaffen verlieren 
an Kraft, Grossmächte blockieren Insti-
tutionen, und regelbasierte Kooperation 
wird fragiler. Für ein kleines, stark inter-
nationalisiertes Land ist diese Entwick-
lung unmittelbar sicherheitsrelevant, 
denn unser Wohlstand und Einfluss 
beruhen wesentlich auf stabilen inter-
nationalen Regeln und Institutionen. 
Multilaterale Normenerosion ist daher 
ein strukturelles Sicherheitsrisiko.

Die strategische Leitfrage lautet so-
mit nicht nur, ob ein TPNW-Beitritt 
der Schweiz auch von den Atomwaffen-
staaten gutgeheissen würde. Sie lautet, 
wie die Schweiz langfristig relevant und 
wirksam in einer zunehmend fragmen-
tierten Sicherheitsordnung bleibt. Eben-
so stellt sich die Frage, wo sie überpro-
portional Einfluss entfalten kann und 
mit welchen Instrumenten sie jene re-
gelbasierte Ordnung stärkt, von der sie 

selbst besonders abhängt.
Der Bundesrat be-

gründet seine Zurückhal-
tung mit der vermuteten 
Vermeidung von Nachtei-
len in der konventionel-
len Rüstungszusammen-
arbeit und potenziellem 
Einfluss durch politische 
Nähe zur Nato. Dahinter 
steht die Annahme, si-
cherheitspolitische Wirk-
samkeit entstehe durch 
Kooperationsfähigkeit 
mit nuklear gestützten 

Sicherheitsarchitekturen. Diese Logik 
ist unvollständig. Einfluss entsteht nicht 
durch die Rolle als weiteres europäi-
sches Land, das den nuklearen Status 
quo hinnimmt, sondern durch glaub-
hafte normative Positionierung und klar 
definierte Interessen.

Stärkung des Völkerrechts
Interessenbasierte Aussenpolitik be-
ginnt nun mal mit der Formulierung na-
tionaler Interessen. Die aktuelle sicher-
heitspolitische Strategie der Schweiz 
benennt die weltweite nukleare Aufrüs-
tung ausdrücklich als Bedrohungsfak-
tor. Zugleich definiert sie die Stärkung 
des humanitären Völkerrechts und der 
regelbasierten Ordnung als sicherheits-
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politisches Instrument. Daraus ergibt 
sich eine Inkonsistenz, denn beim zen-
tralen völkerrechtlichen Instrument zur 
Delegitimierung von Atomwaffen, dem 
TPNW, verzichtet die Schweiz bisher 
auf aktive Mitwirkung. Wie soll so das 
selbst formulierte Interesse glaubhaft 
vertreten werden?

Die Schweiz wird die europäische 
oder gar globale Sicherheitslage nicht 
durch militärische Machtprojektion 
prägen. Sie kann jedoch normative, 
rechtliche und institutionelle Prozesse 
mitgestalten. In diesen Feldern hat sie 
historisch überdurchschnittlichen Ein-
fluss entfaltet, insbesondere im huma-
nitären Völkerrecht. Ein TPNW-Beitritt 
würde an diese sicherheitspolitische 
Tradition anknüpfen und die Möglich-
keit eröffnen, Risikodebatten, Verifika-
tionsfragen und Implementierungsstan-
dards aktiv mitzuprägen.

Die Bewertung des TPNW sollte da-
her strategisch eingeordnet werden, als 
Frage von Risikoexposition, Normsta-
bilisierung und internationaler Rollen-
wahrnehmung. Unter diesen Gesichts-
punkten ist der Beitritt der Schweiz zum 
TPNW eine kohärente Option zur Stär-
kung der nationalen Sicherheit.

Florian Eblenkamp ist «Advocay Officer» der Inter-
nationalen Kampagne zur Abschaffung von Atom-
waffen (ICAN) in Genf, einer Koalition von über 600 
Nichtregierungsorganisationen in 110 Ländern. 
ICAN Schweiz ist Teil einer Allianz, die am 23. De-
zember 2025 eine Volksinitiative für einen Schwei-
zer Beitritt mit 105’674 gültigen Unterschriften 
eingereicht hat.

Balthasar Glättli (*1972) ist seit 2011 Nationalrat 
der Grünen. Er ist Mitglied der Sicherheitspoliti-
schen Kommission (SiK-N) und der Staatspoliti-
schen Kommission (SPK-N).

Während ich diese Zeilen schreibe, 
berichten die Newsticker vom neuen 
US-Israelischen Krieg gegen den Iran. 
Anfang 2026 attackierte Trump auch 
Venezuela. In beiden Fällen gilt: Die at-
tackierten Regime waren keine Demo-
kratien. Sie treten die Menschenrechte 
mit Füssen, ja Anfang Jahr ermordeten 
die iranischen Revolutionsgarden gar 
Zehntausende von Menschen.
 
Gleichzeitig waren beide Angriffe ein 
ebenso eklatanter Verstoss gegen das 
Völkerrecht wie der Angriff Putins auf 
die Ukraine vor vier Jahren. Und alle 
wissen: Es geht Trump nicht darum, die 
Menschenrechte zu stärken. In Vene-
zuela belässt er die bisherige Vizeprä-
sidentin Delcy Rodríguez an der Spitze 
einer Marionettenregierung. Die Un-
terdrückung geht weiter. Hauptsache, 
die Tanker bringen das venezolanische 
Erdöl nun in die USA und nicht länger 
nach Kuba. Meine Wette steht: Auch im 
Iran werden nicht die Menschenrechte 
siegen, sondern die Erdölinteressen 
der USA.
 
Die Ereignisse werden aber in Europa 
und in der Schweiz die Aufrüstungstur-
bos beflügeln. Als wäre die Explosion 
des Schweizer Militärbudgets nicht 
schon erschreckend genug. Es betrug 
2017–2020 im Schnitt 4,7 Milliarden 
Franken jährlich. 2021–2024 waren es 
bereits 5,275 Milliarden. 2025–2028 
plante man ursprünglich jährlich 6,45 
Milliarden ein, neu soll es jährlich noch-
mals eine Milliarde mehr sein. Ab 2029 
will nun der Bundesrat ein Jahrzehnt 
lang via Mehrwertsteuer nochmals 3,1 
Milliarden pro Jahr zusätzlich einneh-
men. Das ergibt mehr als eine Verdopp-
lung innerhalb von zehn Jahren.
 
Ja, die Zeiten sind wieder unsicherer 
geworden. Wer aber meint, in die-
ser Situation würde eine Explosion 
der schweizerischen Armeeausgaben 
mehr Sicherheit schaffen, lässt jeden 

Realismus vermissen. Vorab finden 
die realen Attacken im Vorfeld bereits 
jetzt statt – ohne Panzer und Kampf-
jets: Aufhetzung in den unregulierten 
Sozialen Medien und Cyberattacken. 
Zweitens führen die egoistischen un-
koordinierten Aufrüstungspläne Euro-
pas und der Schweiz in naher Zukunft 
bloss dazu, dass wir der Ukraine die 
dort zur Verteidigung dringend benö-
tigten Waffen wegkaufen. Und drittens 
stärken Milliardenkäufe von US-Rüs-
tungsgütern wie die F-35 nicht etwa 
die Unabhängigkeit vom neuen Impe-
rialismus, sondern machen uns auch 
militärisch voll abhängig von den USA, 
in denen das Recht des Stärkeren fröh-
lich Urständ feiert.

Sowohl für Frieden wie für die Sicherheit 
wäre mehr getan, wenn wir unsere An-
strengungen verdoppelten, uns aus der 
Abhängigkeit der fossilen Energien be-
freiten, die heute die Kassen der Kriegs-
treiber und Unrechtsregimes füllen. 

Die Kolumne von Balthasar Glättli

Explosion der Armeeausgaben
bringt nicht mehr Sicherheit
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Zivildienst-Referendum: Volks-
abstimmung am 14. Juni 2026

Mit 57’280 gültigen Unterschriften 
ist das am 15. Januar 2026 nach 
dreimonatiger intensiver Samm-
lung eingereichte Referendum 
gegen die Verschärfung der Zu-
lassung zum Zivildienst zustande 
gekommen. Bereits am 14. Juni 
2026 findet die Volksabstimmung 
statt. Alle Informationen zum Ab-
stimmungskampf sind auf www.zi-
vildienst-retten.ch sowie auf www.
friedensrat.ch zu finden. Derweil 
sind letztes Jahr die Zulassungen 
zum Zivildienst auf einen Höchst-
wert gestiegen.

Das Bundesamt für Zivildienst ver-
fügte im Jahr 2025 7211 Zulassun-
gen gegenüber 6799 im Jahr 2024. 
Diese Zahl übertrifft den bisherigen 
Höchstwert aus dem Jahr 2010 mit 
6826 Zulassungen. 2025 haben 33,4 

Prozent der zugelassenen Personen ihr 
Zivildienstgesuch nach Abschluss der 
Rekrutenschule gestellt, ein ähnlicher 
Anteil wie im Jahr 2024 (33,7 Prozent). 
Der Anteil der Zulassungen, bei denen 
das Gesuch vor der RS eingereicht wurde 
(55,4 Prozent bzw. 3997 Personen) blieb 
gegenüber dem Vorjahr ebenfalls stabil, 
während der Anteil Zulassungen wäh-
rend der RS 2025 bei 11,2 Prozent lag 
gegenüber 10,6 Prozent im Jahr 2024.

Wie schon 2023 und 2024 wurde 
auch 2025 ein Höchststand bei den An-
zahl Zivildiensttagen erreicht: Im ver-
gangenen Jahr wurden knapp 1,9 Millio-
nen Diensttage geleistet. Über die Hälfte 
(50,4 Prozent) entfiel auf das Sozialwe-
sen, 18,1 Prozent auf das Schulwesen, 
14,8 Prozent auf das Gesundheitswesen 
und 9,6 Prozent auf den Bereich Um-
welt- und Naturschutz. Alle Tätigkeits-
bereiche fallen unter die Schwerpunkt-

programme Pflege und Betreuung sowie 
Umwelt- und Naturschutz, in denen der 
gesellschaftliche Bedarf an personeller 
Unterstützung besonders gross ist.

Weniger Einsatzbetriebe, aber
genügend Einsatzplätze
Die Zahl der anerkannten Einsatzbe-
triebe ist 2025 weiter zurückgegangen 
und liegt nun bei 4264 (-2,2 % Prozent). 
Darin berücksichtigt wird der Entzug 
der Anerkennung durch das Bundes-
amt und der Rückzug von Einsatzbetrie-
ben, die keine Zivis mehr beschäftigen 
möchten. Zudem existiert seit mehreren 
Jahren eine Beschränkung der Neuan-
erkennung von Einsatzbetrieben inner-
halb der Schwerpunktprogramme. Mit 
den 15’770 Einsatzplätzen ist der Zivil-
dienstvollzug gewährleistet und gleich-
zeitig die relative Neutralität der Einsät-
ze auf dem Arbeitsmarkt gewahrt. 

Auch im Kurswesen wurde ein 
Höchststand verzeichnet. Die Zahl der 
durchgeführten Kurse lag 7,4 Prozent 
über dem Vorjahr. 811 Kurse fanden vor 
Ort im Ausbildungszentrum Schwarz-
see und teilweise online statt. Das Aus-
bildungszentrum Schwarzsee, das in 
diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen 
begeht, konnte damit vollständig ausge-
lastet werden. Zivildienstpflichtige ab-
solvieren dort ihre Vorbereitungs- und 
Ausbildungskurse zu ihren Einsätzen.

Bundesrat und Parlament wollen die 
Zahl der Zulassungen zum Zivildienst, 
insbesondere die der Armeeangehöri-
gen, welche die RS abgeschlossen haben, 
mit sechs Massnahmen reduzieren. Ge-
gen diese Revision des Zivildienstgeset-
zes richtet sich das Referendum der Al-
lianz Zivildienst retten, über die jetzt am 
14. Juni abgestimmt wird.                   (pw)
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Anfang der jetzigen Frühlingssession 
ist die Behandlung einer am 18. De-
zember 2025 eingereichten Motion der 
Solothurner Ständerätin Franziska Roth 
traktandiert, die sich dagegen wendet, 
dass der Bundesrat Russland und die 
Ukraine auf die gleiche Stufe setzt. Unter 
dem Titel «Unhaltbare Sanktionen der 
Schweiz gegen die Ukraine aufheben» 
soll der Bundesrat beauftragt werden, 
«gegen das Opfer einer völkerrechts-
widrigen Aggression (Artikel 2 Ziffer 4 
der UNO-Charta) das Gleichbehand-
lungsgebot gemäss dem Haager Neu
tralitätsrecht (Artikel 9 des Abkommens 
betreffend die Rechte und Pflichten der 
neutralen Mächte und Personen im Fal-
le eines Landkriegs) nicht anzuwenden 
und alle gegen die Ukraine in der Ver-
ordnung SR 946.231.176.72 notrechtlich 
gestützt auf Artikel 184 Absatz 3 der 
Bundesverfassung verhängten Sanktio-
nen ersatzlos aufzuheben».

Kein Recht darauf, den Aggressor 
und das Opfer gleich zu behandeln
Franziska Roth begründet den Vorstoss 
wie folgt: «Die Schweiz ist weltweit das 
einzige Land, das die von der EU gegen 
Russland verhängten Sanktionen im 
Technologiebereich auch gegen die Uk-

raine verhängt hat. Es gibt aber keine 
moralische, aussenpolitische oder sicher-
heitspolitische Rechtfertigung, das Opfer 
einer völkerrechtswidrigen Aggression 
gleich wie den Aggressor zu behandeln. 

Die UNO-Generalversammlung hat 
Russland in ihrer Resolution ES-11/1 
vom 2. März 2022 zweifelsfrei als Aggres-
sor bezeichnet. Die in der Ukrainever-
ordnung verankerte und durch nichts zu 
rechtfertigende Gleichbehandlung von 
Aggressor und Opfer ist umso stossender, 
als es dafür nicht einmal eine gesetzliche 
Grundlage gibt. Der Bundesrat stützt sich 
in seinen gegen die Ukraine gerichteten 
Sanktionen auf Notrecht und ruft ent-
sprechend der Ukraineverordnung Art. 
184 Abs. 3 der Bundesverfassung an.

Nicht vom Kriegsmaterialgesetz erfasst
Materiell geht es in der vorliegenden 
Motion in erster Linie um die Möglich-
keit, der Schweizer Industrie wieder den 
Export von ‹besonderen militärischen 
Gütern› gemäss Anhang 3 der Güter-
kontrollverordnung nach der Ukraine 
zu ermöglichen. Sie werden vom Kriegs-
materialgesetz nicht erfasst, sondern al-
lein vom Güterkontroll- und vom Em-
bargogesetz, das allein den Nachvollzug 
internationaler Sanktionen zulässt.»

Unhaltbare Sanktionen der Schweiz
gegen die Ukraine aufheben

Stabiles Bleiberecht für 
ukrainische Geflüchtete
Vier Jahre nach Beginn der russischen In-
vasion der Ukraine dauert der Krieg wei-
terhin an und die Sicherheitslage bleibt 
im ganzen Land äusserst volatil. Allein 
im vergangenen Jahr sind bei russischen 
Angriffen rund 15'000 Zivilpersonen in 
der Ukraine verletzt oder getötet wor-
den – und die russische Bombardierung 
von Wohngebieten und Energie-Infra-
struktur geht unvermindert weiter. Es ist 
denn auch auf absehbare Zeit völlig un-
realistisch, dass sich die Situation in der 
Ukraine so nachhaltig stabilisiert, dass 
Geflüchtete in Sicherheit in ihre Heimat 
zurückkehren können.  

Damit stellt sich im fünften Kriegs-
jahr die dringende Frage nach der Zu-
kunft der Betroffenen, die heute mit 
dem temporären Status S in der Schweiz 
leben. Viele von ihnen sind Mütter mit 
ihren Kindern und junge Erwachsene 
zwischen 18 und 30 Jahren. 2027 werden 
rund 48'000 Schutzbedürftige fünf Jahre 
in der Schweiz sein und gemäss Gesetz 
eine reguläre Aufenthaltsbewilligung 
(Ausweis B) erhalten, wie eine Analy-
se im Auftrag des Bundesrates aufzeigt. 
Diese Bewilligung ist für Geflüchtete aus 
der Ukraine allerdings nur bis zur defini-
tiven Aufhebung des Status S gültig. Das 
bringt den Betroffenen weder die nötige 
Sicherheit für ihr Leben in der Schweiz 
noch fördert es ihre Integration.  

Mit Blick nach vorn braucht es des-
halb jetzt eine nachhaltige Lösung für 
die Regelung der Aufhebung oder Ablö-
sung des Schutzstatus S und den Über-
gang zum Status B ab 2027. Dabei sollte 
den Geflüchteten aus der Ukraine nach 
fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz 
ein möglichst stabiles langfristiges Blei-
berecht gewährt werden. Das gibt ihnen 
eine integrationsfördernde Perspektive, 
schafft Sicherheit und erleichtert die 
Jobsuche.  

Zugleich ist beim Entscheid zum 
Verbleib der Geflüchteten die individu-
ellen Situationen und Lebensumstände 
angemessen zu berücksichtigen: Eine 
langfristig sichere Bleibeperspektive 
sollte nicht nur erhalten, wer bereits 
erwerbstätig ist, sondern insbesonde-
re auch eingeschulte Kinder mit ihren 
Eltern oder Angehörigen, junge Men-
schen in Ausbildung und verletzliche 
Personen.

Eliane Engeler
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH 



FRIEDENSZEITUNG 56/26 8

Vor den Augen der Welt
Die finnisch-estnische Autorin Sofi Oksanen zur Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland

Unzählige Satellitenaufnahmen zei-
gen, wie das russische Regime ukrai-
nische Kinder entführen lässt. Warum 
nur sind wir nicht in der Lage, Verbre-
chen klar zu benennen?

/ Sofi Oksanen / 

Als ich klein war, begannen meine est-
nischen Cousins und Cousinen, die ein 
wenig älter waren als ich, sich Sorgen 
um ihre Grösse zu machen. Ihr Vater 
war klein für einen Mann, und seine 
Kinder fragten sich, ob sie ebenfalls so 
klein bleiben würden. Doch so kam es 
nicht – ihr Vater war einen Kopf kleiner 
als ich, doch seine Nachkommen wur-
den gross, viel grösser als ich.

Dass ihr Vater von kleiner Statur war, 
hatte einen Grund. Im März 1949 depor-
tierte die Sowjetunion 20’073 Menschen 

aus dem von den Sowjets besetzten Est-
land, und er war mit vierzehn Jahren 
einer davon. In Sibirien überlebte er, in-
dem er Kartoffelschalen ass, und verlor 
so einige Zentimeter Wachstum, kehrte 
aber im Gegensatz zu vielen anderen 
lebend zurück. Die Kindersterblichkeit 
unter den Deportierten war hoch.

***
Das als Gulag bekannt gewordene Lager-
system sollte eigentlich ewig bestehen, 
wurde aber in den Jahren nach Stalins 
Tod 1953 abgebaut, worauf die Insassen 
nach jahrelanger Lagerhaft wieder in die 
Gesellschaft entlassen wurden. Die Mehr-
heit hatte kein Zuhause, in das sie zurück-
kehren konnten. Was sie besessen hatten, 
war konfisziert worden. In Estland waren 
russische Siedler in ihre Häuser gezogen.

Mein Onkel hatte in Sibirien wie die an-
deren Deportierten fliessend Russisch 
zu sprechen gelernt, doch das half ihm 
bei den Problemen nicht weiter, vor de-
nen er nach seiner Rückkehr in die Hei-
mat stand: Weil sein Schulbesuch mit 
der Verschleppung geendet hatte, besass 
er kein Zeugnis über irgendeinen Schul-
abschluss, was er aber für jede Art der 
Weiterbildung benötigte. So wie auch 
für die Jobsuche.

Schliesslich gelang es ihm, einen 
Platz in einer Fahrschule zu ergattern, 
deren Leiter Mitleid mit ehemaligen 
Lagerinsassen hatte. Nicht alle zeigten 
so viel Verständnis – viele mieden den 
Kontakt mit Menschen, die das Stigma 
ehemaliger Volksfeinde trugen. Doch 
mit einem Führerschein konnte er sich 
Arbeit in einem Holzfällerlager besor-
gen, wo er den Holzlaster fuhr.

***
Mein Onkel war nicht deportiert wor-
den, weil er irgendetwas getan hatte. 
Als Teenager hatte er sich nicht an anti-
sowjetischen Aktivitäten beteiligt; er 
war kein ‹Waldbruder› gewesen, kein 
Widerstandskämpfer wie mein Gross-
vater. Er war nicht wie die Brüder mei-
ner Grossmutter, die gegen die Besatzer 
zu den Waffen gegriffen hatten und, 
gejagt vom sowjetischen Geheimdienst 
NKWD, ums Leben gekommen waren. 
Er wurde als Kind nur aus einem ein-
zigen Grund verschleppt: Er war Este 
– Sohn estnischer Eltern, Kind eines 
Mannes, der bereits Jahre zuvor wegen 
Widerstands gegen die sowjetische Be-
satzung ins Lager gekommen war.

***
Als während des russischen Überfalls 
auf die Ukraine die Verschleppung uk-
rainischer Kinder ans Licht kam, erreg-
te das weltweit Aufmerksamkeit. Seit 
Russland nach der Besetzung der Krim 
2014 mit den Deportationen begann, 
sind etwa 35’000 ukrainische Kinder 
nach Russland verschleppt worden, und 
nur wenige von ihnen konnten zurück-
kehren. Ich war jedoch erstaunt, wie 
schnell das Thema wieder aus der medi-

Die Verschleppten und Vermissten der Ukraine

                                      Podiumsgespräch mit

Olena Khomenko                  Volksabgeordnete der Werchowna Rada der Ukraine    
                                und Mitglied des Europarates
Barbara Haering                    Mitglied der Internationalen Kommission
                                           für Vermisste Personen ICMP
Pavlo Shmulevych                Regionalökonom, früher Nationales Institut für  Strategische 
                     Forschungen, Cherson/Kyjiw
Polina Sommer                      Präsidentin Art of Peace
Taras Berezovets                   Ukrainischer Politikwissenschaftler
                                           Filmauszug Gefangene: Das System des Terrors
                                             sowie Statements ukrainischer Betroffener und der           
                     russischen Politaktivistin Jewgenija Tschirikowa

Englische und ukrainische Übersetzung. Wer virtuell dabei sein möchte, melde sich unter
diana.schenkel@friedensrat.ch bis zum 14. März 2026 an und erhält dann den Zugangscode.

Informationsabend / 17. März 2026 / Zürich
19.00 – 21.00 Uhr, VPOD, Birmensdorferstr. 67, vis-à-vis Bahnhof Wiedikon

Die verschwundenen und verschleppten Zivilpersonen des russischen Angriffskriegs
stellen Fragen nach Schutz, Menschenrechten, Verantwortung und Aufarbeitung.
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alen Öffentlichkeit und der politischen 
Diskussion verschwand.

Bereits während der Zarenzeit über-
nahmen westliche Länder den kolonia-
len russischen Blick, und die Sowjet-Ära 
hat daran nichts geändert. In den bal-
tischen Staaten gehören Deportations-
geschichten zu den wichtigsten Identi-
tätserzählungen, doch für den Westen 
existieren sie nicht oder gehören bloss 
zur Lokalgeschichte. Der frühere Ost-
block – der die Hälfte von Europa 
ausmacht – hat die Erfahrung zweier 
unterschiedlicher totalitärer Systeme 
gemacht, und trotzdem ist unsere Er-
fahrung immer noch nicht anerkannter 
Teil der gemeinsamen Erzählung des 
europäischen Kontinents geworden. Sie 
wurde nie zu einer historischen Erinne-
rung des gesamten Europas.

Die UkrainerInnen bezeichneten 
die Deportationen, als sie begannen, zu 

Recht als Verschleppungen und Entfüh-
rungen. Das sind klare, präzise und ver-
ständliche Wörter. Diese Wortwahl war 
klug, denn die UkrainerInnen mussten 
die Information über das Geschehen 
in einer Weise verbreiten, die auch für 
Menschen verständlich war, die nichts 
über ukrainische Geschichte wussten 
oder über die vorherigen Deportatio-
nen, verständlich für Menschen, die den 
russischen Blick übernommen hatten, 
ohne sich darüber im Klaren zu sein, 
und hätte ich es besser gewusst, als ich 
vor über zwanzig Jahren über genau die-
ses Thema zu schreiben anfing, ich hätte 
genau diese Wörter gewählt.

***
Aber das hätte ich gar nicht gekonnt, 
denn als meine ersten Bücher in den 
2000er-Jahren veröffentlicht wurden, 

hatte Russland den Kampf gegen die 
Geschichte und die Fakten bereits be-
gonnen. Ich verwendete die Wörter aus 
Geschichtswissenschaft und Forschung, 
damit deutlich wurde, dass ich über Er-
eignisse schrieb, die im echten Leben 
passiert waren, über Verbrechen, die 
von internationalen, unabhängigen For-
scherInnen untersucht worden waren.

Zum russischen Vorgehen, das wah-
re Wesen der Deportationen zu leugnen, 
gehört auch das Verhöhnen der Opfer. 
Als die Prozesse gegen die Menschen 
begannen, die an den Deportationen in 
Estland beteiligt waren, verwandelten 
die russischen Medien die Gerichtsver-
handlungen in eine Zirkusschau, in der 
russische Kinder den Tätern Nelken 
brachten und sie als Helden verehrten. 
Sie können sich sicher vorstellen, wie 

Fortsetzung Seite 10

Zur Ukraine-Veranstaltung vom 17. März 2026 in Zürich

Verschleppt, vermisst – aber nicht vergessen
Im Jahr 2022 wurde die Ukraine nach 
2014 zum zweiten Mal von der Russi-
schen Föderation völkerrechtswidrig 
umfassend angegriffen. Der Erobe-
rungs-, Plünderungs und Zerstörungs-
krieg dauert nun bereits vier Jahre, 
und er betrifft längst nicht mehr aus-
schliesslich die östlichen Teile der Uk-
raine. Zunehmend werden kritische In-
frastrukturen im ganzen Land zerstört.

Während wir vom Friedensrat die 
Veranstaltung gemeinsam mit der 
ICMP und den ukrainischen Vereini-
gungen vorbereiten (siehe links), fin-
den erneut Gespräche zur Beendigung 
dieses Angriffskrieges statt. Die Aus-
sichten bleiben dunkel. Es geht um die 
Souveränität der Ukraine – und es geht 
um die Grundprinzipien von Freiheit, 
Selbstbestimmung und Demokratie in 
Europa und darüber hinaus.

Wir rücken am 17. März 2026 die 
verschleppten und vermissten Zivil-
personen ins Blickfeld. Die Ukraine 
steht vor der beispiellosen Aufgabe, 
das Verschwinden von mehr als 80’000 
Zivilpersonen zu untersuchen – dar-
unter rund 35’000 Kinder. Dies ist der 
grösste Fall von Entführungen seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Viele der Vermiss-
ten sollen festgenommen, deportiert, 

zwangsweise verlegt, gefoltert oder 
getötet worden sein. Kinder sollen an 
über 100 Orten festgehalten werden.

Trotz des anhaltenden bewaffne-
ten Konflikts bleibt die Ukraine ver-
pflichtet, ihre internationalen rechtli-
chen Verpflichtungen zu erfüllen, das 
Verschwinden von StaatsbürgerInnen 
zu untersuchen, betroffene Familien 
zu unterstützen und die Verantwort-
lichkeit für begangene Verbrechen 
sicherzustellen. Die Befreiung der 
Zivilpersonen und insbesondere der 
verschwundenen Kinder ist denn auch 
eine wichtige Bedingung für einen 
Waffenstillstand.

Die Ukraine wird sowohl vom IKRK 
als auch von der International Com-
mission on Missing Persons (ICMP) 
mit Sitz in den Haag unterstützt. Wäh-
rend das IKRK ihrem Mandat gemäss 
ganz im Vertraulichen agiert, kommt 
ICMP eine breitere Mission zu. ICMP 
unterstützt die ukrainischen Behörden 
bei der Erfassung vermisster Perso-
nen durch effektive, unparteiische und 
international glaubwürdige Ermittlun-
gen. Die Unterstützung stärkt die tech-
nische, institutionelle und rechtliche 
Kapazität der Ukraine, Vermisstenfälle 
zu untersuchen.

Die Unterstützung erstreckt sich 
über den gesamten Ermittlungspro-
zess – von der professionellen Ber-
gung und Untersuchung menschlicher 
Überreste über die Feststellung von 
Todesursache und Todesart bis hin 
zur DNA-basierten Identifizierung 
von Personen durch genetische Ver-
wandtschaftsanalysen zwischen Ver-
missten und ihren Angehörigen. Der 
Prozess mündet in der Etablierung 
unwiderlegbarer Identitätsnachweise, 
die sowohl die strafrechtliche Verant-
wortlichkeit als auch die Rechte der 
Familien unterstützen können.

Unsere Veranstaltung bringt Olena 
Khomenko als ukrainische Parlamen-
tarierin und Mitglied des Europarats 
nach Zürich. Sie setzt sich seit Jahren 
dafür ein, dass das Schicksal der Ver-
schleppten und Vermissten auf dem 
Verhandlungstisch bleibt. Mit ihr wer-
den Polina Sommer (Art of Peace), 
Barbara Haering (ICMP) sowie Pav-
lo Shmulevych (früherer Mitarbeiter 
der Regierung Selenskys in Cherson, 
verschleppt und heute in Zürich) dis-
kutieren. Filmausschnitte illustrieren 
die Situation mit Statements von An-
gehörigen.

Barbara Haering
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sich das anfühlte, wenn ich Ihnen sage, 
dass wir das Leugnen der Verschleppun-
gen so ernst nehmen wie das Leugnen 
des Holocausts.

Doch ich habe den Eindruck, dass 
niemand sonst diese russischen Desin-
formationskampagnen ernst nahm. Der 
Kreml wertete das als schweigende Zu-
stimmung, was ihn im Glauben bestärk-
te, bei den nächsten Deportationen wür-
de die Reaktion genauso ausfallen, und 
als sie dann in der Ukraine losgingen, 
verwendete Russland sogar die gleichen 
Formulierungen. Sie nannten die Lager 
zu der Zeit «Sommerlager» und die Ver-
schleppung «Sommerferien». Jetzt stiehlt 
Russland ukrainische Kinder unter dem 
Vorwand, sie in Ferien- und Sommerla-
ger zu bringen, und das können sie tun, 
weil sich im internationalen Kontext nie-
mand widersetzt hat, als sie historische 
Fakten verzerrten.

***
Das Wesen früherer Deportationen ab-
zustreiten, ist für die Russische Födera-
tion so wichtig, dass die Verbreitung von 
Informationen über diese Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit in Russland 
inzwischen eine Straftat ist. All das eb-
nete den Weg für die zukünftigen De-
portationen und die Umerziehung uk-
rainischer Kinder. Solche Taten brechen 
zwar das Völkerrecht, aber innerhalb 

der Russischen Föderation sind sie lega-
lisiert worden.

Und weiter werden Deportierte 
dorthin geschickt, wo sie gebraucht wer-
den. In den 1940ern brauchte man Ar-
beiter für die Bergwerke und den Eisen-
bahnbau. Heute konzentriert man sich 
wegen der demografischen Probleme 
auf Kinder, und statt die Deportierten 
wie früher in Lagern oder Exilgemein-
den zu isolieren, werden sie jetzt in die 
russische Gesellschaft assimiliert. Doch 
beide Methoden haben das gleiche Ziel 
– die nationale Identität der betroffenen 
Gruppen auszulöschen – und sind da-
her genozidale Praktiken.

***
Diese russische Kolonisierungsmetho-
de ist effektiv, doch in meiner Schulzeit 
wurde überhaupt nicht darüber gespro-
chen. Als ich für meinen Debütroman 
recherchierte, fand ich nichts über rus-
sischen Kolonialismus, von Dekoloni-
sierung ganz zu schweigen. Während 
meines Studiums an der Universität 
Helsinki stand nichts über russischen 
Kolonialismus auf meinen Lektürelis-
ten. Als ich mich mit Gender Studies 
beschäftigte, war Dekolonisierung der 
Begriff der Stunde, aber das bezog sich 
nicht auf Russland oder Osteuropa. Es 
ging nur um den westlichen Übersee-
Imperialismus. Nicht um den östlichen 
Siedlerkolonialismus, der zu Pferd vor-
angetrieben wurde.

Dank der Ukraine ist die Situation 
inzwischen besser, aber der russische 
Blick lässt sich nicht innerhalb weniger 
Jahre dekolonisieren. Als ich meine uk-
rainische Freundin fragte, warum ihrer 
Ansicht nach die westliche Reaktion auf 
die Deportationen so windelweich aus-
fällt, gab sie mir eine düstere Antwort: 
«Die halten uns immer noch für Rus-
sen.» Wenn das stimmt, ist die koloniale 
Assimilierungspolitik Russlands wirksa-
mer, als man glauben möchte, denn sie 
betrifft nicht nur die Menschen in den 
von Russland kontrollierten Gebieten, 
sondern auch Menschen, die ausserhalb 
Russlands leben.

***
Und genau darum kann die Friedens-
rhetorik, die sich nur auf Grenzverläufe 
fixiert, auch niemals zu einem nachhal-
tigen und gerechten Frieden führen. Im 
Herzen des Krieges liegt Identitätspoli-
tik: UkrainerInnen sind keine RussInnen 

und wollen auch keine RussInnen wer-
den, während Russland die UkrainerIn-
nen um jeden Preis zwingen will, Rus-
sInnen zu werden. Darum stehen diese 
Kindesentführungen auch im Zentrum 
des Konflikts: Russland stiehlt ukraini-
sche Kinder, um sie zu RussInnen um-
zuerziehen, und sie tun das ganz offen, 
ohne es zu verbergen.

Die ganze Welt kann Russlands Vor-
gehen beobachten; Satellitenaufnah-
men zeigen Busse, die an Flughäfen auf 
die Kinder warten, die in Flugzeugen 
des Präsidenten hergebracht wurden. 
Das scheint Russland jedoch gar nichts 
auszumachen. Ganz im Gegenteil. Sie 
verdrehen die Sichtbarkeit ihrer Taten, 
indem sie die Deportationen als «Evaku-
ierungen» oder «Rettungsmassnahmen» 
verschleiern. Diese Taktik, Kindesent-
führungen als wohltätige Akte zu ver-
kleiden, passt zur umfassenderen Erzäh-
lung des Kremls, die Russland als Retter 
darstellt. Das Narrativ von der Errettung 
dieser Kinder dient also auch innenpoli-
tischen Zwecken, es soll Unterstützung 
für das generieren, was «militärische 
Spezialoperation» genannt wird.

***
Vielleicht rührt die schwache Reaktion 
aber auch nur daher, dass die Men-
schen des Westens einfach das Verbre-
chen nicht erkennen. Und wer nicht in 
der Lage ist, das Verbrechen zu identi-
fizieren, wird auch nicht darauf reagie-
ren können. Wir haben eine ungeheure 
Menge von öffentlichen Erzählungen 
über Naziverbrechen. Dank dieser kul-
turellen Aufmerksamkeit können wir die 
Gefahren des Nationalismus erkennen – 
solange es nicht um Russland geht.

Weil Nazis faszinieren, können wir 
die Anzeichen ethnischer Verfolgung 
erkennen – solange der Verfolger nicht 
Russland heisst. Im Gegensatz dazu ist 
die Anzahl der Bücher, die sich mit den 
Verbrechen des Kommunismus, der So-
wjetunion oder Russlands beschäftigen, 
ungleich geringer. Der Unterschied ist 
gewaltig. Wollten wir diesen Abstand 
verringern, würde das nicht Jahre dau-
ern, sondern Generationen.

Unser moralischer Kompass richtet 
sich an öffentlichen Narrativen aus – an 
Büchern, Filmen, Fernsehserien, Nach-
richten und Reportagen. An Kunst. 
Wenn es über ein bestimmtes Verbre-
chen nicht genug öffentliche Erzählun-
gen gibt, können sich PolitikerInnen, 
JournalistInnen und Entscheidungsträ-

Fortsetzung von Seite 9

Aus dem Englischen von Ingo Herzke. Diese Rede 
wurde gehalten auf dem Kongress des Schriftstel-
lerverbands PEN Berlin am 29. November 2025 in 
Berlin. Sofi Oksanen, geboren 1977, ist eine fin-
nisch-estnische Schriftstellerin. Zuletzt erschien ihr 
Essay «Putins Krieg gegen die Frauen» (2023) bei 
Kiepenheuer & Witsch (vgl. Besprechung in FRIE-
DENSZEITUNG 49/24).
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gerInnen keine klare Meinung bilden. 
Ihre Entscheidungen fallen schwammig, 
zögerlich, schwach aus. Jeder veröffent-
lichte Titel ist ein Beweis für die Bedeu-
tung des Themas. Ist die Liste der Titel 
kürzer, wirkt auch das Thema kleiner. 
Weniger wichtig.

***
Ohne ein Bewusstsein dieser Verbre-
chen können wir die Warnsignale nicht 
erkennen, und das geht auch nicht, 
wenn wir die historische Verbindung 
zwischen den gegenwärtigen Deporta-
tionen und den früheren nicht sehen. 
Wenn Sie nicht wissen, dass dies schon 
einmal geschehen ist, können Sie das 
Muster nicht erkennen, den Kontext 
nicht sehen, die Tradition nicht wahr-
nehmen, die solche Praktiken ermög-
lichen, und wenn Sie das nicht sehen, 
dann verstehen Sie auch nicht, dass wir 
nicht bloss die verschleppten Menschen 
aus Russland zurückholen müssen, son-
dern auch diese Praxis stoppen, die ei-
nen 80 Jahre alten Schutzschild zerstört.

Die Genfer Konventionen wurden 
geschaffen, um dafür zu sorgen, dass 
Kinder nicht wie Kriegsgefangene oder 
Agenten behandelt werden. Namentlich 
das vierte Genfer Abkommen IV enthält 
Vorschriften zum besonderen Schutz 
von Kindern. Wenn Putins Regierung 
solche internationalen Vereinbarungen 
zum Kinderschutz ignoriert, will der 
Kreml damit demonstrieren, dass Re-
geln und Vereinbarungen keine Rolle 
spielen, und wenn wir diese Verbrechen 
ignorieren, wird Russlands Beispiel ei-
nen Präzedenzfall schaffen, dem andere 
Länder nacheifern können.

***
Wir alle haben politische Führungskräf-
te gehört, die Donald Trumps Worte 
«#Stop killing / Stoppt das Töten» nach-
beten wie ein Mantra. Aber haben Sie ir-
gendjemanden sagen hören: «Stoppt die 
Deportationen»? Ich nicht. Das hat nie-
mand gesagt. Ein Friedensschluss oder 
ein Waffenstillstand beendet nicht ir-
gendwie automatisch die Verschleppung 
von UkrainerInnen durch Russland. Die 
Besatzung ist eine Fortsetzung des Krie-
ges, und auch wenn Sie glauben, eine Be-
endigung des ‹heissen› Krieges könnte 
das Leiden beenden: So ist es nicht – es 
wird dadurch nur unsichtbar für Sie. Und 
daher für Sie leichter zu ertragen, wenn 
es aus den Nachrichten verschwindet.

Selbst wenn Sie nicht in der Lage sind, 
das Verbrechen zu erkennen, bedeutet 
das nicht, dass es Sie nichts angeht, und 
genau das ist ein entscheidender Teil 
des Problems. Ihnen tun vielleicht die 
ukrainischen Eltern leid, die ihre Kinder 
verloren haben, aber Sie glauben nicht, 
dass es auch Ihnen passieren könnte. 
Aber wenn Sie glauben, das ginge Sie 
nichts an, dann entgeht Ihnen Russlands 
Motivation für den Raub ukrainischer 
Kinder.

Sie benutzen die ukrainischen Kin-
der als Bauernopfer, sie wollen damit 
den Widerstand der Ukraine brechen, 
aber sie stehlen ukrainische Kinder 
auch, weil sie aus ihnen neue russische 
Soldaten formen wollen. Sie stehlen uk-
rainische Kinder, um eine neue Gene-
ration von Soldaten heranzuziehen, die 
gegen Sie, gegen euch kämpfen, gegen 
eure Kinder oder eure Enkel. Sie erzie-
hen die entführten Kinder um, erziehen 
sie zum Hass auf den Westen. Zum Hass 
auf euch.

1 Begrüssung / Entschuldigungen
2 Protokoll der Mitgliederversamm-	
    lung vom 23. Mai 2025 in Zürich
3 Ergänzungen Jahresbericht 2025 
4  Jahresrechnung 2025, Revisionsbe-	
    richt und Budget 2026 inkl. Finanz-    	
    ausblick
5 Wahlen (Präsident/in, Vorstands-
    mitglieder, Revisoren)

SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT

Einladung zur Jahresversammlung
am Freitag, 5. Juni 2026, 17.15 Uhr

am Sitz des Friedensrates
an der Gartenhofstrasse 7 in Zürich

   6 Die aktuelle Arbeit des SFR
   – Kampagne gegen die SVP-Neutrali-	
       tätsinitiative
   – Referendum gegen die Verschärfun-	
       gen des Zivildienstes
   – Referendum gegen die Aufweichung	
       des Kriegsmaterialgesetzes
   7  Anträge und Anliegen der Mitglie-	
       der, Informationen, Stellungnahmen

Zur statutarischen Jahresversammlung des Schweizerischen Friedensrates 
sind nicht nur die SFR-Mitglieder und AbonnentInnen der FRIEDENSZEI-
TUNG herzlich eingeladen, auch Nichtmitglieder sind als Gäste willkommen.

Wie das Putin-Regime ukrainische Kinder
zu patriotischen Russen umerzieht. 

Russland hat mit der Besetzung eines Fünftels der 
Ukraine Hunderttausende von Kindern in seine 
Gewalt gebracht. Das Putin-Regime zwingt sie, die 
russische Kultur anzunehmen; manche werden so-
gar ihren Verwandten weggenommen. Der ukraini-
sche Menschenrechtsbeauftragte schätzte vor zwei 
Jahren, dass 150’000 Kinder nach Russland entführt 
wurden. 19’546 Fälle hat die Ukraine nach eigenen 
Angaben näher dokumentiert. Nach einem dieser 
Kinder hat ein Rechercheteam der NZZ in Zusam-
menarbeit mit dem ukrainischen Onlinemagazin 
Texty.org.ua über Monate hinweg geforscht. Die 
eindrückliche Reportage ist in der Wochenend-Bei-
lage der NZZ vom 13.12.2025 erschienen. 
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Im 20-Punkte-Friedensplan für Gaza 
ist ein «Board of Peace» vorgesehen, 
das unter seinem Vorsitzenden Do-
nald Trump am 20. Februar 2026 in 
Washington erstmals getagt hat – die 
Schweiz war als Beobachterin beteiligt. 
Aber Trumps Pläne gehen über Gaza 
hinaus. Der von ihm initiierte Friedens-
rat soll sich, mit einem umfassenden 
Mandat ausgestattet, um die Konflikte 
in der Welt kümmern und eine neue 
Form des Peacekeeping organisieren.

/ Herbert Wulf /

Es existiert bereits der Entwurf einer 
Charta für den Friedensrat, in dem Gaza 
nicht explizit genannt wird. Es wurden 
60 Regierungen eingeladen, sich zu be-
teiligen – für jeweils eine Milliarde Dol-
lar Barzahlung. In der Satzung heisst 
es: «Jeder Mitgliedstaat hat eine Amts-
zeit von höchstens drei Jahren, die vom 
Vorsitzenden verlängert werden kann.» 
Wer länger Mitglied bleiben will, muss 
weitere Zahlungen leisten. Vorsitzen-
der des Gremiums ist natürlich Donald 
Trump.

Geht es nach dem Willen des Weis-
sen Hauses, dann wird dieses US-domi-
nierte Gremium eine Alternative zu den 
Vereinten Nationen, vielleicht sogar zum 
UNO-Sicherheitsrat. «Dauerhafter Frie-
den erfordert pragmatisches Urteilsver-
mögen, vernünftige Lösungen und den 
Mut, von Ansätzen und Institutionen 
abzuweichen, die allzu oft gescheitert 
sind», heisst es in der Charta. Dies ist 
eine klare Absage an die Vereinten Na-
tionen. Es sind von Trump nominierte 
«Vereinte Nationen», die die Grundsätze 
der UNO-Charta ignorieren. Im Einla-
dungsschreiben zur ersten Sitzung heisst 
es im Trump-üblichen vollmundigen Stil: 
«Dieses Gremium wird einzigartig sein, 
so etwas hat es noch nie gegeben!»

Ignorierung der etablierten Ordnung 
Es gibt zwar gute Gründe, mit den Frie-
densbemühungen der UNO unzufrieden 
zu sein. Peacekeeping ist nicht populär. 
Viele Länder scheuen sich, Soldaten 
und Polizei oder auch finanzielle Res-
sourcen im Auftrag der Vereinten Na-
tionen einzusetzen. Der UNO-Sicher-

heitsrat blockiert sich wegen des Vetos 
der fünf Ständigen Mitglieder allzu oft 
selbst und kommt seinen Verpflichtun-
gen, für Frieden zu sorgen, nicht nach.
Doch kann der neue Friedensrat eine 
Alternative sein oder wird er gar zur Ge-
gen-UNO? Nach den Vorstellungen des 
amerikanischen Präsidenten, der sich 
um das Völkerrecht kaum schert, wür-
den künftig finanziell mächtige Staaten 
entscheiden, wo im Namen des Friedens 
interveniert wird. Wie so oft in Konflik-
ten hegen mächtige Nationen die Illu-
sion, sie könnten die Bedingungen für 
Friedensabkommen diktieren.

Problematisch ist das Konzept des 
Friedensrates, weil die mühsam nach 
dem Zweiten Weltkrieg etablierte Frie-
densordnung mit der Souveränität der 
Völker ignoriert wird. Zwar wurde die 
regelbasierte Weltordnung auch frü-
her schon verletzt, aber dieser bekla-
genswerte Zustand würde mit diesem 
Trump’schen Rat zum Normalfall. Mass-
gebend für künftige Friedensmissionen 
wäre ein Gremium, das ganz auf seinen 
Vorsitzenden zugeschnitten ist und sich 
an pekuniären Vorgaben orientiert.

Hastig erzwungener Waffenstillstand 
Bislang reagieren die eingeladenen Re-
gierungen zurückhaltend. Nur Viktor 
Orbán, Ungarns Regierungschef und 
Trump-Fan, hat die Einladung bereits 
angenommen. Trump meint es ernst 
mit der Etablierung des Friedensra-
tes und drohte Frankreich mit Zöllen 
von 200 Prozent auf Champagner und 
Wein, weil Präsident Macron eine Mit-
gliedschaft im Friedensrat ablehnte. 
Abgesehen von dem völkerrechtlich 
problematischen Versuch, die UNO zu 
marginalisieren und die globale Frie-
denspolitik zu personalisieren, stellt sich 
die Frage, was Trump dazu qualifiziert, 
eine derartig zentrale Rolle in Fragen 
von Kriegen, Konflikten und deren Bei-
legung zu fordern. Hinlänglich bekannt 
ist, dass Trump nach seiner eigenen Ein-
schätzung der Friedensnobelpreis zu-
steht. Auch behauptet er, bereits acht 
Kriege beendet zu haben. Was aber hat 
Trump tatsächlich in Sachen Frieden ge-
leistet? Schauen wir uns einige der Krie-
ge und Konflikte genauer an. 

Ende September 2025 legte der US-Prä-
sident seinen Nahost-Friedensplan vor. 
Durch Druck auf Israel und die Hamas 
ist es Trump gelungen, Bewegung in die 
festgefahrene Lage der letzten zwei Jahre 
zu bringen. Doch der Plan kommt nicht 
recht voran, weil er von den unmittel-
baren Konfliktparteien nicht gänzlich 
akzeptiert wird. Ein Waffenstillstand 
erfordert ebenso wie ein nachhaltiger 
Frieden die Einbeziehung der Kontra-
henten des Konflikts. Der Gaza-Frie-
densplan ist aber weitgehend ohne den 
Einbezug der Palästinenser entstanden. 
Viele Palästinenser sehen in dem Plan 
eine Fortsetzung der Besatzung.

Hastig erzwungene Waffenstillstän-
de schaffen selten dauerhafte Lösungen. 
Viele Fragen bleiben offen: Wird die 
Entwaffnung der Hamas gelingen? Zie-
hen sich Israels Truppen zurück? Wer 
übernimmt Polizei- und Sicherheitsauf-
gaben? Obwohl es bei der Umsetzung 
der ersten Phase hakt, beginnt jetzt der 
neue Friedensrat bereits mit der zwei-
ten Phase. Ob der Gaza-Friedensrat in 
dieser vertrackten Lage mehr erreichen 
kann als die Vereinten Nationen in den 
vergangenen Jahrzehnten, bleibt abzu-
warten. Ob die Trump’sche Vorgehens-
weise zu einem gerechten und nachhal-
tigen Frieden führt, bleibt fraglich.*

Was hat Trump tatsächlich geschafft?   
Die Verhandlungen über eine Beendi-
gung des Ukraine-Krieges sind derzeit 
in den Hintergrund gedrängt. Sämtliche 
Ultimaten Trumps hat Wladimir Putin 
verstreichen lassen. Der 28-Punkte-Plan 
vom November 2025, der eher einer 
Kapitulationserklärung der Ukraine als 
einem Friedensplan glich, ist verändert 
worden, um ukrainische und europäi-
sche Interessen zu berücksichtigen. Von 
einer Beendigung des Konflikts kann kei-
ne Rede sein. Offensichtlich unvereinba-
re Standpunkte zwischen den Hauptkon-
trahenten Russland und Ukraine sowie 

«Board of peace»: Zum Scheitern verurteilt

Donald Trumps «Friedensrat» als Ersatz für die Vereinten Nationen?

* Leider hat der UNO-Sicherheitsrat am 17.11.2025 
die Resolution 2803 angenommen – und damit 
den Board of Peace als «übergangsweise amtie-
rende Verwaltung mit Völkerrechtspersönlichkeit» 
für den Gaza-Streifen «begrüsst» und ihm bis Ende 
2027 das Mandat für eine Gaza-Friedenstruppe 
und die Wiederaufbaufinanzierung erteilt.         (red)
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territoriale Fragen und Sicherheitsgaran-
tien für die Ukraine stehen sich weiterhin 
gegenüber. Friedensverhandlungen ge-
lingen am ehesten, so lehrt die Erfahrung 
der Konfliktmediation, wenn beide Sei-
ten erkannt haben, dass ein militärischer 
Sieg nicht möglich ist.
Der Konflikt muss ‹reif› sein für Ver-
handlungen. Diese Grunderkenntnis 
hat der US-Präsident bei seinen Plänen 
der schnellen Beendigung des Ukraine-
Krieges nicht berücksichtigt. Auch in 
diesem Konflikt sind die Vereinten Na-
tionen weitgehend marginalisiert, weil 
der UNO-Sicherheitsrat nicht hand-
lungsfähig ist. Auch der amerikanische 
Präsident hat, trotz gegenteiliger An-
kündigung, bislang keinen gangbaren 
Weg zur Beendigung des Krieges ge-
funden. Ob ein speziell auf Trump zuge-
schnittener Friedensrat bessere Ergeb-
nisse erzielen würde, bleibt offen.

In Nordkorea gescheitert
Ein Musterbeispiel für überschätzte 
Erwartungen an eine personalisierte 
Friedenspolitik, wie Donald Trump sie 
gerne pflegt, sind seine gescheiterten 
Versuche der Gipfeltreffen mit Kim 
Jong-un, dem nordkoreanischen Dikta-
tor. Ziel verschiedener Gipfeltreffen war 
die Denuklearisierung der koreanischen 
Halbinsel und die Aufhebung der Wirt-
schaftssanktionen. Die Verhandlungen 
scheiterten. Nordkorea ignoriert UNO-
Verbote für Atom- und Raketentests 
und lässt sich auch nicht von Trumps 
Drohung einschüchtern, das Land 
mit «Zorn und Feuer» zu vernichten. 
Durch enge Beziehungen zu Russland 
und China hat das Regime an Einfluss 
gewonnen. Nordkorea betrachtet sein 
Atomprogramm als existenzielle Ab-
sicherung, baut es weiter aus und ver-
handelt nicht. Auch ein geldmächtiger 
Friedensrat dürfte daran wenig ändern. 

Konflikte pragmatisch befrieden zu 
wollen, Mut für vernünftige Lösungen 
aufzubringen und verkrustete Institu-
tionen abzulösen, wenn sie ihre Aufgaben 
nicht erfüllen, sind begrüssenswerte An-
liegen. Kritik an der unzureichenden Frie-
denspolitik der Vereinten Nationen ist 
berechtigt. Doch warum sind den Verein-
ten Nationen oftmals die Hände gebun-
den? Finanzielle Engpässe und Bürokratie 
sind nicht die Hauptgründe. Ursache für 
die Lähmung der Organisation sind vor 
allem die globalen Gegensätze, die sich in 
vielen Konflikten widerspiegeln, sowie die 
Konkurrenz der Grossmächte, die sich im 
Sicherheitsrat blockieren.

Strukturell zum Scheitern verurteilt 
Diese Gegensätze werden durch die 
Schaffung eines neuen, US-geführten 
Friedensrates nicht beseitigt. Im Gegen-
teil, ein Friedensrat mit dem amerika-
nischen Präsidenten an der Spitze, ist 
in der Friedenspolitik strukturell zum 
Scheitern verurteilt, weil dieser Rat 
nicht als unparteiisch angesehen wird. 
Neutrale und unparteiische Dritte, die 
dem Völkerrecht verpflichtet sind, kön-
nen jedoch als Moderator in Konflikten 
vertrauensbildend wirken. Trump ist 
und will nicht unparteiisch sein; er be-
stimmt, wo es langgeht. 

Die bisherige Bilanz des amerikani-
schen Präsidenten in seinem Bemühen 
um Frieden in der Welt ist wenig über-
zeugend. Seine unverhohlene Miss-
achtung des Völkerrechts, wie jüngst in 
Venezuela und Grönland, ist nicht nur 
besorgniserregend. Er ist damit disquali-
fiziert, einem Gremium vorzustehen, das 

laut seiner Satzung «zur Förderung der 
Stabilität, zur Wiederherstellung einer 
verlässlichen und rechtmässigen Regie-
rungsführung und zur Sicherung eines 
dauerhaften Friedens in von Konflikten 
betroffenen oder bedrohten Gebieten» 
beitragen und Friedensmassnahmen im 
Einklang mit dem Völkerrecht durchfüh-
ren soll. Donald Trumps erratisches Vor-
gehen – begleitet von Machtdemonstra-
tionen, Drohungen, Erpressungen – und 
seine Militäraktionen wie im Iran, gegen 
die Huthis im Jemen oder in der Karibik 
bieten keine gute Grundlage für dauer-
hafte Friedensabschlüsse. Vielmehr stellt 
seine Spektakelpolitik die gesamte inter-
nationale Ordnung infrage. Der von ihm 
geleitete Friedensrat kann keine Alterna-
tive zu den Vereinten Nationen sein.

Herbert Wulf ist ehem. Leiter des Bonn Interna-
tional Center for Conflict Studies (BICC). Aus: IPG 
Journal 22.1.2026. Untertitel durch die Redaktion.
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Am 12. Dezember 2025 hat Bundesrat 
Martin Pfister die lang erwartete neue 
sicherheitspolitische Strategie 2026 
«Für eine umfassende Sicherheit» vor-
gestellt, die zwar auf früheren Sicher-
heitsberichten basiert, aber die seit 
dem Krieg gegen die Ukraine stark 
veränderte sicherheitspolitische Lage 
aufnimmt und Konsequenzen für die 
Landesverteidigung formuliert, ohne 
auf die berüchtigten Gesamtverteidi-
gungsstrategien im Kalten Krieg zu-
rückzugreifen. Die sicherheitspolitische 
Strategie ist auf die Zusammenarbeit 
mit Europa ausgerichtet, die für ein 
kleines Land zentrale Einbindung in die 
internationale kollektive Sicherheit und 
das Eintreten fürs Völkerrecht sind im 
Gegensatz zum letzten Bericht vernach-
lässigt. Die folgenden Ausführungen 
stützen sich auf den Bericht und geben, 
wo nichts anderes vermerkt, dessen 
Aussagen wieder. 

/ Peter Weishaupt / 

Sicherheitspolitische Berichte des 
Bundes als strategische Grundlagen-
dokumente gibt es seit dreissig Jahren. 
Sie wurden jeweils von den Räten zur 
Kenntnis genommen, hätten jedoch auch 
zurückgewiesen werden können. Der 
letzte datiert vom 21. November 2021 
und erhielt aufgrund der veränderten 
Lage durch den Krieg gegen die Ukraine 
im September 2022 einen Zusatzbericht. 
Markus Mäder, der das Staatssekretariat 
für Sicherheitspolitik (Sepos) seit dessen 
Gründung Anfang 2024 leitet, grenzt die 
neue Sicherheitsstrategie, die von seinem 
Amt erarbeitet wurde und vom Ansatz 
einer «umfassenden Sicherheit», die weit 
über eine rein militärische Verteidigung 
hinausgeht, von den bisherigen Sicher-
heitsberichten ab. Die Strategie enthält 
drei Stossrichtungen, zehn Ziele und 45 
Massnahmen, deren Umsetzung das Se-
pos koordinieren will, weshalb bis Ende 
März dieses Jahres eine Vernehmlassung 
an alle Interessierten erfolgt. Die Strate-
gie wird danach vom Bundesrat verab-
schiedet und geht in die parlamentari-
sche Beratung.

Machtpolitik immer prägender,
Völkerrecht immer angefochtener
Einleitend stellt der Vernehmlassungs-
entwurf fest, dass die Welt gefährlicher 
geworden sei. «Über Jahrzehnte blieb 
die Schweiz von grösseren machtpoliti-
schen Konflikten verschont und hat von 
einem weitgehend stabilen Umfeld pro-
fitiert. Das hat sich verändert. Der Krieg 
Russlands gegen die Ukraine markiert 
eine sicherheitspolitische Zäsur, deren 
Auswirkungen auch die Schweiz direkt 
spürt. Die Sicherheit der Schweiz ist 
so stark und vielfältig bedroht wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr.» Die Gründe 
sind mannigfaltig.

– Erhöhte Abhängigkeiten werden für 
machtpolitische Ziele eingesetzt. Der 
Krieg Russlands gegen die Ukraine, so 
der Bericht, werde mit einer Intensität 
geführt, wie es Europa seit dem Zwei-
ten Weltkrieg nicht mehr erlebt habe. 
Er zeige, wie sich bewaffnete Konflikte  
entwickeln können. Zudem nehme die 
hybride Konfliktführung zu, etwa mittels 
Desinformation, Cyberangriffen und Sa-
botageakten. Dabei erhöhten die Vernet-
zung der Wirtschaft und die kritischen 
Infrastrukturen sowie die technologi-
sche Entwicklung Abhängigkeiten. Die 
Bereitschaft sei gestiegen, solche Abhän-
gigkeiten für machtpolitische Ziele ein-
zusetzen. Zivile und militärische Mittel 
seien also eng verschränkt, ebenso die 
innere und äussere Sicherheit. Die geo-
grafische Distanz zu Krisen und Konflik-
ten verlören an Bedeutung.

– Immer mehr Staaten drohen mit 
Gewalt. Internationale Beziehungen, 
auch im wirtschaftlichen Bereich, seien 
stärker von Machtpolitik geprägt. Völ-
kerrecht werde infrage gestellt oder gar 
gebrochen. Immer mehr Staaten droh-
ten mit Gewalt oder wendeten diese an, 
um ihre Interessen und Ambitionen zu 
verfolgen. Grossmächte sprächen öf-
fentlich darüber, militärische Mittel zur 
Eroberung von Territorien einzusetzen, 
oder drohten mit dem Einsatz von Nuk-
learwaffen. Einige autokratische Staaten 
arbeiteten politisch, wirtschaftlich und 
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Die Welt ist gefährlicher geworden

Verzicht auf die fragwürdige
«Gesamtverteidigung»
Staatssekretär Markus Mäder zur 
Frage, wieso von Gesamtverteidi-
gung in der sicherheitspolitischen 
Strategie 2026 nicht die Rede ist:

«Die Gesamtverteidigung war 
ein schlüssiges Konzept für ihre 
Zeit. Sie hatte jedoch eine eindi-
mensionale und stark nach innen 
gerichtete Logik: Man hat vorbe-
reitet, was dann im Kriegsfall der 
militärischen Führung unterstellt 
worden wäre. Wir haben Elemen-
te dieses Ansatzes übernommen 
und weiterentwickelt. Heute ist 
jedoch davon auszugehen, dass die 
Schweiz bereits vor einem offenen 
bewaffneten Konflikt mit verdeck-
ten Angriffen konfrontiert wäre, 
lange bevor ein Oberbefehlshaber 
gewählt würde. Wir hatten intensi-
ve Diskussionen und kamen dann 
zu dem Schluss, dass der Begriff 
historisch besetzt ist. Wir schrei-
ben deshalb vom Konzept der 
‹umfassenden Sicherheit›, wie es 
etwa auch Finnland hat.»

militärisch zunehmend enger zusam-
men.

– Das Risiko einer Konfrontation zwi-
schen Russland und der Nato steigt.
Ein umfassender, bewaffneter und di-
rekter Angriff auf die Schweiz sei zwar 
in absehbarer Zeit – auch dank der Ver-
teidigungs- und Sicherheitsanstrengun-
gen der Nato und Europas – unwahr-
scheinlich. Doch habe sich das Risiko 
einer kriegerischen Auseinandersetzung 
im näheren europäischen Umfeld mit 
direkten Auswirkungen auch auf die 
Schweiz erheblich erhöht. Denn mit 
Russlands Anspruch auf eine Einfluss-
sphäre in Osteuropa und der Unsicher-
heit über die Sicherheitsgarantien der 
USA sei die Wahrscheinlichkeit einer 
Konfrontation zwischen Russland und 
der Nato gestiegen.
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– Demokratien geraten auch von in-
nen unter Druck. Polarisierung und 
Gewaltbereitschaft seien gestiegen, Ter-
rorismus und gewalttätiger Extremis-
mus blieben anhaltende Bedrohungen. 
Aktivitäten der organisierten Krimina-
lität hätten beträchtlich zugenommen. 
Die Folgen des Klimawandels würden 
sichtbarer, etwa in Form von Naturka-
tastrophen, ebenso technik- und gesell-
schaftsbedingte Risiken wie etwa die 
Covid-19-Pandemie.

Die neuen Formen der Konfrontation
Ausführlich werden in der Folge die Be-
drohungen und Risiken des Umfelds der 
Schweiz analysiert. An erster Stelle ste-
hen die Schwächung der internationa-
len Ordnung durch Russland als Bedro-
hung für die Sicherheit Europas, Chinas 
wachsende Einflussnahme, die Ausrich-
tung der USA auf den Pazifik, die Krise 
des bisherigen multilateralen Systems. 
«Weil Grossmächte das Völkerrecht 
vermehrt missachten, verlieren etab-
lierte internationale Institutionen an 
Durchsetzungskraft. Die Mechanismen 
zur friedlichen Streitbeilegung greifen 
kaum noch, wie die gewaltsamen Kon-
flikte und die nachhaltige Veränderung 
der Ordnung im Nahen Osten verdeut-
lichen.»

Zweitens werden die neuen Formen 
und Mittel der Konfrontation aufgelistet:

– Die Instrumentalisierung wirt-
schaftlicher Abhängigkeiten: Krisen 
können die Versorgung mit wichtigen 
Gütern und Dienstleistungen weltweit 
stören oder gar unterbrechen. «Gross-
mächte nutzen solche Abhängigkeiten 
als Druckmittel für ihre politischen, 
wirtschaftlichen, technologischen und 
militärischen Ziele. Sie setzen ver-
mehrt unilaterale Exportkontrollen, 
Sanktionen, Zölle oder Subventionen 
ein, um Rivalen von wichtigen Gütern 
und Technologien auszuschliessen, den 
Handel einzuschränken oder die eigene 
Innovation und Produktion zu stärken.»

– Hybride Konfliktführung: Diese um-
fasst das ganze Spektrum der Druck-

ausübung und kann bis zur Androhung 
und Anwendung militärischer Gewalt 
gehen. Zu ihren Mitteln zählen Cyber-
angriffe, Beeinflussungsaktivitäten (Des-
information), Spionage, Sabotage, wirt-
schaftlicher Druck und Erpressung, die 
Instrumentalisierung von Migrationsbe-
wegungen und von kriminellen Grup-
pen und verdeckte militärische Opera-
tionen. Offene hybride Angriffe finden 
auf tiefer Eskalationsstufe statt und da-
mit bewusst in einer völkerrechtlichen 
Grauzone zwischen Frieden und Krieg. 
Diese Uneindeutigkeit erschwere es dem 
angegriffenen Staat, die Schwelle einer 
existenzgefährdenden Destabilisierung 
zu erkennen und darauf lage- und zeitge-
recht zu reagieren. Der koordinierte Ein-
satz dieser Mittel fordert auch resiliente 
Systeme und gefestigte Demokratien 
heraus, auch gegen die Schweiz würden 
solche Aktivitäten eingesetzt.

– Neue Technologien: Gerade in der 
Ukraine zeigt sich ein breites Spektrum 
der Kriegsführung. Wie frühere Kriege 
ist auch dieser ein Katalysator für die 
militärische Anwendung neuer Techno-
logien, ihre Integration in bestehende 
Waffensysteme und ihre stetige Adap-
tion. Diese Technologieentwicklung, 
insbesondere bei der Künstlichen Intelli-
genz, Biotechnologie, Quantentechnolo-
gie und Quantensensorik, wird nicht nur 
Gesellschaften, sondern auch Bedro-
hungen und Kriege weiter verändern. Da 
in diesem technologischen Wettbewerb 
Staaten verstärkt die Zusammenarbeit 
mit grossen Technologiekonzernen su-
chen, von denen die meisten in den USA 
oder China angesiedelt sind, nimmt de-
ren Einfluss auf wirtschaftliche und mili-
tärische Stärke eines Landes und auf die 
Kriegsführung zu. Diese Entwicklungen 
gefährden die strategische Stabilität, 
auch weil die Anwendung völkerrechtli-
cher Normen beim Einsatz dieser Tech-
nologien, etwa im Cyber- oder im Welt-
raum, teilweise nicht geklärt ist oder die 
Regierungen verhindern, dass sich Nor-
men etablieren.

– Bedrohung der inneren Sicherheit: 
Der Bericht listet im Weiteren die Bedro-
hung der inneren Sicherheit auf und fasst 
sie in folgenden Stichworten zusammen: 
Polarisierung und Spaltung der Gesell-
schaft, Terrorismus und Extremismus, 
Kriminalität und neue Technologien. 
Unter «transnationale Risiken» finden 
wir den Klimawandel, die Gesundheit 
und die Migration. Weshalb letztere als 

Sicherheitsproblem aufgelistet wird, er-
schliesst sich nicht. 

Verwundbarkeit der Demokratie
Drittens werden die Schweizer Merkma-
le und Verwundbarkeiten angesprochen, 
so der Föderalismus und die direkte De-
mokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 
Menschenrechte und das humanitäre 
Völkerrecht, zu dem eher beiläufig an-
gemerkt wird, dass sich die Schweiz ihre 
sicherheitspolitischen Interessen am bes-
ten in einer Welt wahren könne, in der 
Macht durch Recht begrenzt wird. 

Die Ausführungen zur schweizeri-
schen Neutralitätspraxis sind besonders 
interessant. So wird etwa angemerkt, 
dass die für die Anwendung der Neu
tralität entscheidende Frage, wann ein 
Land angegriffen ist, mit der hybriden 
Konfliktführung schwieriger geworden 
ist Auch international breit abgestützte 
Sanktionen mitzutragen sei neutralitäts-
rechtlich möglich und liege im Interesse 
der Schweiz.

Im Weiteren wird darauf hingewie-
sen, dass die bewaffnete Neutralität be-
sondere militärische Kapazitäten und 
Ressourcen erfordert, damit der neu
trale Staat seine Neutralität auch glaub-
würdig durchsetzen könne. «Dieses be-
sondere Bedürfnis wird verschärft, weil 
die neutralen Staaten sich nicht auf eine 
für ein Militärbündnis typische Lasten-
teilung stützen können. Die bewaffnete 
Neutralität erfordert daher umso mehr 
Investitionen in die eigene Verteidi-
gung.» Mit anderen Worten: Mitglied 
eines  Verteidigungsbündnisses zu sein, 
käme erheblich günstiger zu stehen.

Fragen zur Neutralität
Der Bericht weist in klaren Worten 
darauf hin, dass verschiedene europäi-
sche Staaten heute fragen, ob die Neu
tralität der Schweiz auch der Stabilität 
in Europa diene. Bekanntllch – und da-
rauf weist auch der Bericht hin – hat die 
Ablehnung von Anfragen für die Wie-
derausfuhr von Kriegsmaterial an die 
Ukraine zu Kritik seitens sicherheits-
politischer Partnerstaaten geführt. Eine 
erste konkrete Folge sei der Ausschluss 
der Schweizer Rüstungsindustrie bei 
vielen Ausschreibungen und aus Liefer-
ketten von ausländischen Herstellern. 
Dies schwäche die Exportfähigkeit der 
Schweiz und beschränke deren Zugang 
zu europäischen Rüstungsgütern und 
-technologien – und dies in einer Pha-
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se, in der die rüstungspolitische Zusam-
menarbeit in der EU forciert wird.

Die Schwächung der Rüstungsindus
trie, so der Bericht, sei auch der Vertei-
digungsfähigkeit abträglich, ausserdem 
treffe derzeit die hohe Nachfrage auf 
den Rüstungsmärkten allgemein auf ein 
begrenztes Angebot, was Beschaffungen 
verzögere und verteuere. «Ganz grund-
sätzlich steigt der Druck auf die Schweiz, 
sich bei bestimmten Wirtschaftssekto-
ren, Gütern und Technologien gegen-
über Grossmächten und Wirtschafts-
blöcken politisch zu positionieren, um 
den Zugang zu Forschung, Techno-
logien, Märkten und Lieferketten zu 
wahren. Und es wird erwartet, dass die 
Schweiz zur Wirkung von Sanktions-
regimes beiträgt und deren Umgehung 
bekämpft – auch über den Krieg in der 
Ukraine hinaus.»

Angriffsfläche für kritische
Infrastrukturen
Unter dem Punkt Geografie analysiert 
die Sicherheitsstrategie die Schweiz als 
Knotenpunkt in Europa und Teil der 
europäischen Sicherheit: «Die Schweiz 
verfügt über zahlreiche Infrastruk-
turen, die für das Funktionieren von 
Wirtschaft und Gesellschaft nicht nur 
in der Schweiz, sondern auch bei den 
Nachbarn, anderen Ländern und inter-
nationalen Akteuren essenziell sind. Die 
Schweiz spielt eine wichtige Rolle beim 
Austausch von Strom und Gas zwischen 
den EU-Ländern, als Knotenpunkt für 
den Schienen-, Strassen- und Luftver-
kehr, als eines der global führenden 
Finanzzentren und als Transitland für 
internationale Datenverbindungen.

So bietet sie auch eine bedeutende 
Angriffsfläche. Störungen oder Ausfälle 
in diesen Infrastrukturen können ganz 
Europa betreffen. Die Kombination 
oder eine Verkettung von Ereignissen 
können zu Versorgungsengpässen und 
Mangellagen in der Schweiz und ihren 
Nachbarländern führen. Kritische In
frastrukturen können mit Cybermitteln, 
Sabotageaktionen oder im Extremfall 
auch mit Waffen grosser Reichweite an-
gegriffen werden, mit der Absicht, nicht 
nur die Schweiz, sondern auch andere 
Staaten, Bündnisse oder Institutionen 
zu treffen.»

Beitrag zur Sicherheit Europas
Deshalb wird zu Recht formuliert, dass 
die Sicherheit der Schweiz mit der Sta-

bilität ihrer Nachbarn verknüpft ist 
und von deren sicherheitspolitischem 
Engagement profitiert: «Sich dabei ein-
zubringen, liegt damit im Interesse der 
Schweiz. Die neuen Sicherheitskoope-
rationsformate bieten der Schweiz neue 
Möglichkeiten. Mit wirksamen Beiträ-
gen an die Sicherheit Europas kann sie 
Solidarität zeigen, was ihr in sicher-
heits- und aussenpolitischen Krisen zu-
gutekommen kann. Durch die internati-
onale sicherheitspolitische Kooperation 
mit europäischen Staaten und Organisa-
tionen stärkt sie auch ihre eigene Vertei-
digungsfähigkeit. Als Nichtmitglied der 
EU oder des Europäischen Wirtschafts-
raums stehen ihr indes nicht alle Forma-
te offen.»

Stossrichtungen und Ziele
Viertens werden die drei Stossrichtun-
gen formuliert und die jeweiligen Ziele 
definiert:

1) Resilienz stärken: Erstens müssen 
Verwundbarkeiten und kritische Ab-
hängigkeiten so weit möglich reduziert 
werden, damit die Schweiz weniger 
Angriffsflächen bietet und Schäden mi-
nimiert sind. Damit soll auch die Wahr-
scheinlichkeit verringert werden, dass 
Bedrohungen und Gefahren überhaupt 
eintreffen. Für die Umsetzung dieser 
Stossrichtung sind sechs Ziele und 18 
Massnahmen formuliert. Unter Ziel 1 
heisst es da etwa: «Bevölkerung und In-
stitutionen sind sich der verschärften 
Sicherheitslage bewusst. Beeinflussung 
und Desinformation werden erkannt und 
sind wirkungslos. Die Bereitschaft, die 
Schweiz mit allen verfügbaren Mitteln 
zu schützen und zu verteidigen, ist bei 
allen relevanten Akteuren und der Be-
völkerung hoch.» Auch wenn die Stoss-
richtung dieser Aussage nicht falsch ist, 
erinnert sie doch allzu sehr nach geistiger 
Landesverteidigung, wie wir sie aus dem 
Zweiten Weltkrieg kennen. Der Bericht 
verpasst die Chance, hier vor allem zu 
konkretisieren, wie diese schwammigen 
Ziele zu erreichen sind. 

In Ziel 6 werden wirksame Beiträ-
ge zu Stabilität und Rechtsstaatlichkeit 
formuliert, die eine klare Ausrichtung 
haben: «Die Schweiz fördert die euro-
päische Sicherheit durch verstärkte Zu-
sammenarbeit mit der EU, der Nato und 
bilateralen Partnern. Auch in anderen 
Regionen der Welt trägt sie zu Sicher-
heit und Stabilität bei. Sie setzt sich für 
eine friedliche und gerechte internatio-
nale Ordnung sowie für die Handlungs-

fähigkeit multilateraler Institutionen 
ein. Sie fördert das Völkerrecht, die 
Menschenrechte und das humanitäre 
Völkerrecht.»

2) Schutz und Abwehr verbessern: 
Zweitens müssen der Schutz der Be-
völkerung vor Risiken sowie die inne-
re Sicherheit verbessert werden. Die 
Schweiz muss mögliche und tatsächli-
che Angriffe besser abwehren und sich 
vor deren Auswirkungen besser schüt-
zen können. Für die Umsetzung dieser 
Stossrichtung sind zwei Ziele und 15 
Massnahmen formuliert.

Im Ziel 8 ist vor allem der Bevölke-
rungsschutz ausgeführt: «Das Verbund-
system Bevölkerungsschutz – bestehend 
aus Zivilschutz, Polizei, Feuerwehr, Ge-
sundheitswesen und technischen Be-
trieben – ist in der Lage, technik-, gesell-
schafts- und naturbedingten Gefahren 
sowie Gesundheitsrisiken vorzubeugen 
und diese zu bewältigen. Dies umfasst 
auch Auswirkungen des Klimawandels. 
Es ist auf die hybride Konfliktführung 
und bewaffnete Konflikte vorbereitet und 
baut die dafür nötigen Fähigkeiten auf 
und aus. Der Zivilschutz ist ausreichend 
personell alimentiert und ausgerüstet.»

3) Verteidigungsfähigkeit erhöhen: 
Drittens soll sich die Schweiz so gut 
wie möglich eigenständig gegen einen 
bewaffneten Angriff verteidigen kön-
nen. Für den Fall eines bewaffneten 
Angriffs soll die Verteidigung in Ko-
operation möglich und vorbereitet sein. 
Für die Umsetzung dieser Stossrichtung 
sind zwei Ziele und zwölf Massnahmen 
formuliert.

– «Für die Verteidigung in Kooperation 
ist die Interoperabilität – die Zusam-
menarbeitsfähigkeit – eine zentrale 
Voraussetzung, die erarbeitet und ent-
wickelt werden muss. Sie wird über die 
Streitkräfteentwicklung, über Standards 
in Ausbildung, Material, Systemen und 
Prozessen sowie durch Zusammenar-
beit in Übungen und Einsätzen erlangt. 
Interoperabilität ist besonders wichtig 
in der Führung, beim Austausch nach-
richtendienstlicher Informationen, bei 
gemeinsamen Aktionen im selben Ein-
satzraum, z.B. beim Schutz des Luft-
raums und bei Sonderoperationen, in 
der Cyberabwehr und in der Logistik. 

Die militärischen Standards in Euro-
pa werden überwiegend von der Nato 
definiert. Die Schweizer Armee erwei-
tert seit Jahren ihre Interoperabilität 
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und hat in verschiedenen Bereichen ei-
nen soliden Grad an Zusammenarbeits-
fähigkeit erreicht, insbesondere in der 
Luftwaffe, bei den Spezialkräften und 
beim Kommando Cyber. Auch die übri-
gen Teile der Armee müssen ihre Inter-
operabilität weiter verbessern.»

– Ausbau der militärischen Friedens-
förderung. «Mit Einsätzen zur militä-
rischen Friedensförderung leistet die 
Schweiz Beiträge zur internationalen 
Stabilität und Sicherheit. Die Armee ge-
winnt dabei Einsatzerfahrung. Die Prä-
vention und Bewältigung von Konflikten 
im internationalen Umfeld tragen auch 
zur Sicherheit der Schweiz bei. Die Betei-
ligung der Schweiz an der KFOR in Koso-
vo ist international geschätzt und entlas-
tet Partnerstaaten. Ob die Schweiz sich 
an weiteren Missionen beteiligen soll, 
wird fortlaufend geprüft. Der Bund prüft 
zudem, ob für künftige Friedenseinsätze 
ein Mandat der EU ausreichend sein soll. 
Mit dem Framework Partnership Agree-
ment, das die Schweiz mit der EU verhan-
delt, will die Schweiz die Modalitäten für 
künftige Beteiligungen an militärischen 
Missionen der EU regeln und damit die 
Zusammenarbeit erleichtern.»
Anzumerken ist hier, dass man auch wei-
tere Kooperationsformen für Friedens-
einsätze prüfen könnte, beispielsweise 

– Erbringung von Beiträgen an die 
europäische Krisenbewältigung. «Die 
Schweiz will ihre Beiträge zur Bewäl-
tigung von Krisen ausbauen und prüft 
neue Möglichkeiten für internationale 
Beiträge, z.B. eine Zusammenarbeit mit 
Krisenbewältigungs-Mechanismen der 
EU und der Nato. Sie kann hochwerti-
ge und begehrte zivile wie militärische 
Fähigkeiten einbringen, etwa im Ge-
nie- und Rettungsbereich, CBRN-Schutz 
(chemisch, biologisch, radiologisch und 
nuklear), im Cyberbereich, in der Sanität, 
Logistik oder Aufklärung.»

– Erbringung von Beiträgen an die 
Entwicklungszusammenarbeit, die 
Erhaltung des Völkerrechts und der 
Welthandelsordnung. «Armut, Un-
gleichheiten, Klimawandel und Ressour-
cenknappheit begünstigen Konflikte und 
Instabilität. Die Entwicklungszusam-
menarbeit, humanitäre Hilfe und Frie-
densförderung sind deshalb integrale 

Bestandteile der sicherheitspolitischen 
Prävention der Schweiz.* Die Schweiz 
verstärkt ihre Beiträge bei Reformpro-
zessen von Sicherheitsinstrumenten 
sowie bei Abrüstungs- und Reintegra-
tionsprozessen nach Bürgerkriegen. Die 
Schweiz unterstützt auch die drei Genfer 
Zentren zur sicherheitspolitischen Aus-
bildung, humanitären Minenräumung 
und zur demokratischen Aufsicht und 
Steuerung des Sicherheitssektors.

Die Schweiz fördert das humanitäre 
Völkerrecht. Sie unterstützt die neutra-
len, unabhängigen und unparteiischen 
Organisationen, die sich dafür einset-
zen, namentlich das Internationale Ko-
mitee vom Roten Kreuz. Die Schweiz 
setzt alle Sanktionen des UNO-Sicher-
heitsrats um und schliesst sich, wenn 
immer sinnvoll, den Sanktionen ihrer 
wichtigsten Handels- und Wertepartner 
an. In multilateralen Institutionen setzt 
sich die Schweiz für die Einhaltung des 
Völkerrechts, Rüstungskontrolle, eine 
regelbasierte internationale Ordnung 
und den Welthandel ein. Sie nutzt ‹As-
set Recovery›, um illegal erworbene 
Vermögenswerte von ausländischen po-
litisch exponierten Personen zu sperren, 
einzuziehen und in den rechtmässigen 
Wirtschaftskreislauf zurückzuführen.»

– Sicherstellung der personellen Ali-
mentierung von Armee und Zivil-
schutz. «Der Bund arbeitet an einer 
Revision des Bundesgesetzes über den 
Bevölkerungsschutz und den Zivil-
schutz sowie des Bundesgesetzes über 
den zivilen Ersatzdienst. Ziel ist eine 
bessere personelle Alimentierung, die 
beim Zivilschutz bereits heute nicht 
mehr gegeben ist; die Armee wird ab 
Ende der 2020er-Jahre nicht mehr aus-
reichend personell alimentiert sein. 
Wenn diese zwei Gesetzesrevisionen 
keine nachhaltige Verbesserung brin-
gen, wird der Bundesrat eine Anpassung 
des Dienstpflichtsystems erneut prüfen. 
Er arbeitet eine Vorlage zur Zusammen-
führung des Zivilschutzes und des Zivil-
dienstes und in einer neuen Organisa-
tion, dem Katastrophenschutz, im Sinne 
einer Sicherheitsdienstpflicht aus.»

Wir haben hier die wichtigsten Erkenntnis­
se des sicherheitspolitischen Berichtes 2026 
relativ ausführlich zitiert. Einerseits, weil 
sie alles in allem bemerkenswert schlüssig 
und nachvollziehbar formuliert wurden. 
Andererseits, weil sie die Beschädigung der 
kollektiven Sicherheitsbemühungen des 
Völkerrechts und der Vereinten Nationen 
analysieren und sich auf die veränderte 
Lage – infolge des Krieges Russlands gegen 
die Ukraine und damit der Zerstörung der 
europäischen Nachkriegsordnung und der 
Machtpolitik der Vereinigten Staaten und de­
ren Abkehr von internationalen Völker- und 
menschenrechtsinstitutionen wie der Uno – 
einstellen.

Deutlich wird dies vor allem in der Ausrich­
tung auf Europa («der Bund strebt eine Si­
cherheits- und Verteidigungspartnerschaft 
mit der EU an»), die sich durch den ganzen 
Bericht zieht. Mitten in Europa gelegen, wird 
nach über 80 Jahren seit Ende des Zweiten 
Weltkrieges endlich realisiert, dass gegen 
die imperiale militärische wie wirtschaftli­
che Machtpolitik der Grossmächte der Insel 
der Seligen keine unbekümmerte Autonomie 
mehr hilft. Bezüglich der Neutralitätspolitik 
weist der Bericht ebenfalls, wenn auch ver­
haltener, auf deren je länger je schwierigere 
Position hin.

Am Sicherheitsbericht gäbe es einiges kri­
tisch zu hinterfragen. Dies gilt vor allem für 
die Ausführungen zu den nicht weniger als 
45 «Massnahmen», die in den drei «Stoss­
richtungen» und zehn «Zielen» aufgeführt 
sind. So etwa an der Nummer 33 «Sicher­
stellung der personellen Alimentierung von 
Armee und Zivilschutz» zur Einführung einer 
«Sicherheitsdienstpflicht». Die meisten Mass­
nahmen listen allerdings nur bereits «laufen­
de Arbeiten» auf. Zu diesen gehörten auch 
die geplante massive Aufrüstung der Armee 
mit dem Aufbau weitreichender Fähigkeiten. 
Diese werden der Luftwaffe, der Bodentrup­
pen und der Spezialkräfte auch «offensive 
Aktionen ermöglichen, um eine Schädigung 
der eigenen Bevölkerung möglichst zu ver­
ringern». Viel zu kurz kommt zudem die Stär­
kung der kollektiven Sicherheit der Uno, die 
für ein kleines Land, gerade weil sie infrage 
gestellt ist, zentral ist. Hier wäre  – zusam­
men mit mittleren, kleineren und neutralen 
Ländern – eine Hauptaufgabe «umfassender 
Sicherheitspolitik».                                        

Peter Weishaupt

In Zeiten der reinen
Machtpolitik

Kommentar

* Steht diametral im Gegensatz zu den laufenden 
Kürzungen der internationalen Zusammenarbeit 
durch das Parlament.
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Das Ende des Kalten Krieges und die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine

Die Folgen der Zeitenwende 
Der Fall der Berliner Mauer in der Nacht 
vom 9. auf den 10. November 1989 
beendete die jahrzehntelange nach-
kriegszeitliche Blockkonfrontation 
zwischen Ost und West, zwischen Ka-
pitalismus und Kommunismus. Er be-
deutete ebenfalls das Ende des Kalten 
Krieges, der dank der gegenseitigen 
atomaren Abschreckung nie in einen 
Dritten Weltkrieg ausgeartet war.

/ Peter Weishaupt /  

Europa blieb bis im November 1989 
weitgehend von kriegerischen Ausein-
andersetzungen verschont, was jedoch 
für andere Regionen nicht galt. So gab 
es den Koreakrieg (1950–1953), die Ent-
kolonisierungskriege (etwa den Nieder-
ländisch-Indonesischen Krieg 1947/48, 
den Indochinakrieg 1946–1954, die Un-
abhängigkeitskriege in Angola und Mo-
sambik gegen Portugal 1961–1974, den 
1954 beginnenden und bis 1962 dau-
ernden Algerienkrieg). Dazu gehörten 
ebenfalls der Vietnamkrieg (1955–1975), 
der Krieg der Sowjets in Afghanistan 
(1979–1989), die verschiedenen Kriege 
im Nahen Osten sowie viele weitere re-
gionale Konflikte. Doch etablierte sich 
nach der Totalkatastrophe des Zweiten 
Weltkrieges in Europa eine fast 80 Jahre 
andauernde Friedensordnung. Gleich-
zeitig entwickelten sich mit der UNO-
Charta (die Gründungsurkunde der Ver-

einten Nationen, datiert vom 24.10.1945) 
und der Menschenrechtscharta vom 
10.12.1948 zwei internationale Pfeiler des 
Völkerrechts, die Lehren aus den deut-
schen wie japanischen imperialistischen 
und rassistischen Katastrophen der ers-
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts für 
die ganze Welt implementierten.

Kein Sieg des Westens, sondern
sowjetischer Zusammenbruch
Diese Zeit endete am 24. Februar 2022 
mit dem russischen Angriff auf die sou-
veräne Ukraine, der gegen sämtliches 
Völkerrecht verstiess und zu einem 
nun vier Jahre dauernden Stellungs-
krieg mitten in Europa mutierte. Ein 
Ende ist nicht abzusehen. Dabei hatte 
nach dem Fall der Mauer grosse Hoff-
nung bestanden, dass es gelingen wür-
de, reine Machtpolitik, insbesondere 
der atomaren Grossmächte, einzuzäu-
men. Das Ende des Kalten Krieges war 
durch die Implosion der Sowjetunion 
erfolgt, durch den Zusammenbruch des 
Systems, nicht durch eine militärische 
Auseinandersetzung mit nachfolgender 
Niederlage, weshalb es auch kein Sieg 
des Westens über den Osten, keine Sie-
ger und Besiegten gab. Der Zusammen-
bruch war systemimmanent.

Am 12. September 1990 wurde in 
Moskau der Vertrag über die abschlies-
sende Regelung in Bezug auf Deutsch-
land, der sogenannte Zwei-plus-vier-

Vertrag, zwischen den beiden deutschen 
Staaten und den vier alliierten Sieger-
mächten des Zweiten Weltkrieges (USA, 
Grossbritannien, Frankreich und der So-
wjetunion) geschlossen, der die Grenzen 
Deutschlands entlang der Aussengren-
zen der Bundesrepublik und der DDR 
endgültig fixierte (also den definitiven 
Verlust der Gebiete östlich von Oder und 
Neisse für Deutschland festhielt) und 
dem wiedervereinigten Land die volle 
staatliche Souveränität brachte. Gleich-
zeitig verpflichtete er Deutschland, auf 
atomare, biologische und chemische 
Waffen zu verzichten und die Gesamt-
stärke seiner Streitkräfte auf 370’000 Sol-
daten zu begrenzen.

Putin: Grösste Katastrophe
des 20. Jahrhunderts
Wenig später, am 21. November 1990, 
beschlossen die KSZE-Länder die Char-
ta von Paris für ein neues Europa, die 
den Kalten Krieg formell beenden und 
die neue historische Ära einläuten woll-
te mit dem «unerschütterlichen Be-
kenntnis zu einer auf Menschenrechten 
und Grundfreiheiten beruhenden De-
mokratie, Wohlstand durch wirtschaft-
liche Freiheit und soziale Gerechtigkeit 
und gleiche Sicherheit für alle unsere 
Länder». Michail Gorbatschows Vision 
über ein gemeinsames Haus Europa 
schien Gestalt angenommen zu haben.

Die Auflösung der Sowjetunion 1991 
beendete diese kurze Phase der Hoffnung 
rasch. Unter Wladimir Putins Führung, 
der 2005 ebendiese Auflösung als die 
«grösste geopolitische Katastrophe des 
20. Jahrhunderts» bezeichnete und eine 
neoimperiale Politik mit der Beschwö-
rung einer «russischen Welt» einleitete, 
die bald nach seinem Machtantritt 1999 
begann, wurde diese Vision nachhaltig 
zerstört. Seine revisionistische Politik 
kulminierte in der Unterstützung der 
russischen Separatisten im ukrainischen 
Donbas, in der Annexion der Krim 2014 
und dann im Grossangriff vom 24. Febru-
ar 2022 auf die ganze Ukraine. Der Krieg 
gegen die europäische Ukraine dauert 
demnächst länger als der Erste Weltkrieg. 
Weder ist ein Waffenstillstand absehbar 
noch zeichnet sich auf Jahre hinaus eine 
«Friedenslösung» irgendeiner Art zwi-
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schen den früheren «Brudervölkern» ab 
(die sie nie waren). 

       
Die Folgen der europäischen
sicherheitspolitischen Zeitenwende
Moskaus «militärische Spezialoperation» 
führte allerdings, wie nicht selten beim 
Auslösen von Kriegen, zum Gegenteil 
des Beabsichtigten. Die Ukraine hielt mit 
nachhaltiger westlicher Unterstützung 
stand, ihr Widerstand schweisste die 
Nation zusammen. Insbesondere jedoch 
führte der russische Vorstoss gen Westen 
zu einer bemerkenswerten europäischen 
Geschlossenheit und Stärkung der Nato 
(u.a. mit dem Beitritt der neutralen Län-
der Schweden und Finnland). Die im-
mensen Kollateralschäden, die der Krieg 
gegen die Ukraine auslöste, waren bald 
auch in der Schweiz nicht zu übersehen. 

Vor 36 Jahren führte das Ende der 
Blockkonfrontation zu einer sicherheits-
politischen Entspannung mit einer «Frie-
densdividende» geführt, die Gesamtver-
teidigungsideologie verflüchtigte sich 
auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, 
die Armeebestände und die Verteidi-
gungsausgaben wurden nach und nach 
markant reduziert, hatte eine radikale 
Armeeabschaffungsinitiative gar etlichen 
Zuspruch erfahren, – all das fand nach 
dem Kriegsbeginn ein abruptes Ende. 
Seither dominiert auch in der Schweiz 

eine sicherheitspolitische Zeitenwende, 
wird ein «Aufwuchs» der Armee pos-
tuliert, soll sich die rüstungspolitische 
Zusammenarbeit mit den europäischen 
Staaten verstärken.

Zwar bewegen sich die Pläne von 
Armee und Politik hierzulande nicht 
in Richtung einer schematischen Erhö-
hung der Militärausgaben wie jene der 
europäischen Nato-Staaten, die bis fünf 
Prozent des Bruttosozialproduktes aus-
machen sollen, doch werden die Rüs-
tungsausgaben in den nächsten Jahr-
zehnten wieder deutlich wachsen, ob 
jetzt mit oder ohne Aufweichung der 
Schuldenbremse.

Diese Entwicklung wird nur schwer 
begrenzt werden können, bestenfalls 
durch Widerstand gegen fragwürdige 
Rüstungsprojekte einzelner Waffengat-
tungen wie hochgezüchtete Kampfflug-
zeuge oder Panzerverbände, die in der 
modernen Kriegsführung kaum mehr 
entscheidende Bedeutung haben, wie 
der Ukraine-Krieg deutlich zeigt, viel-
mehr mit ihren immensen Kosten die 
Beschaffung effizienterer Abwehrwaffen 
wie Raketen- und Drohnen konkurren-
zieren. Doch eine wirkliche Begrenzung 
der Aufrüstungsbestrebungen wird nur 
durch eine europäische und internatio-
nale Entspannung möglich werden, für 
die ein friedenspolitisches Engagement 

zur Stärkung des Völkerrechts und zu 
Rüstungsbegrenzungs- und Abrüstungs-
vereinbarungen vordringlich sein wird.

Gerechter Friede Voraussetzung
für neue Entspannungspolitik
Voraussetzung einer Begrenzung der 
«Kriegsdividende» bzw. der Aufrüstung 
der europäischen Länder inklusive der 
Schweiz ist in erster Linie eine gerech-
te Lösung des Krieges um die Ukraine, 
sprich einen Rückzug der russischen 
Truppen, eine Sicherheitsgarantie für 
die Ukraine und ihre Aufnahme in die 
Europäische Union. Ohne sie wird es 
eine jahrzehntelange Spannungssituation 
mitten in Europa geben, was zur Folge 
hat, dass die dadurch ausgelöste Rüs-
tungsdynamik kaum kontrollierbar oder 
begrenzbar sein wird.

Nach einer solchen halbwegs gerech-
ten Lösung, die weit über einen Waffen-
stillstand hinausgehen und nachhaltig 
sein muss, bestehen Aussichten, dass 
Russland nicht mehr gegen Westen vor-
dringt und eine neue Entspannungspoli-
tik (die nicht viel mit der historischen des 
Kalten Krieges zu tun hat) Früchte tragen 
könnte. Dazu würden Nichtangriffsver-
träge, Begrenzung offensiver Waffensys-
teme, vertrauensbildende Massnahmen 

US-Präsident Reagan (rechts) und der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow (links) unterzeichnen den INF-Vertrag im Weissen Haus am 8. Dezember 1987.
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bis Rüstungsbegrenzungs- und gar Ab-
rüstungsverträge nötig sein.

Solche Rüstungsvereinbarungen kön-
nen zwischen den europäischen Ländern 
und Russland bilateral erfolgen, noch 
besser aber, wenn sie im Rahmen völ-
kerrechtsverbindlicher Abkommen, das 
heisst, unter dem UNO-Dach erfolgen.  
Deshalb wird es zentral sein, sich für das 
Völkerrecht einzusetzen, eine wirkliche 
Entspannungspolitik mit Russland an-
zustreben, die erfordert, dass Russland 
seine imperialistiche Politik aufgibt und 
das Land zu Rüstungsbegrenzung und 
Abrüstung gedrängt wird.

Rüstungsdynamik nicht unumkehrbar
Die durch Russlands Krieg gegen die 
Ukraine ausgelöste europäische Auf-
rüstungsdynamik (weltweit ist sie schon 
lange im Gange, insbesondere durch 
diejenige Chinas) heisst nicht, dass sie 
unbegrenzt und unumkehrbar ist. Selbst 
zu den Zeiten des Kalten Krieges wur-
den Rüstungsbegrenzungsfortschritte, 
insbesondere bei der atomaren Auf-
rüstung erzielt. So gab es 1985 weltweit 
mehr als 60’000 Atomwaffen – 98 Pro-
zent davon im Besitz der USA und der 
Sowjetunion. 30 Jahre später reduzierte 
sich diese Zahl auf etwa 17’000.

Verschiedene Verträge zwischen 
den beiden Grossmächten hatten da-
zugeführt. So der Atomsperrvertrag, 
der die Weiterverbreitung von Atom-
waffen wenigstens einschränkte, eben-
falls die Teststoppabkommen oder die 
SALT-Verträge, die Grenzen für Anzahl 
und Qualität strategischer Waffen und 
Höchstgrenzen für Trägersysteme fest-
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Vertrag, der die Vernichtung der atoma-
ren Mittel- und Kurzstreckenflugkörper 
vereinbarte (aus dem die USA 2019 nach 
Verstössen durch Russland ausgestiegen 
sind), die drei START-Verträge, die zur 
Reduktion aller Atomwaffen zwischen 
den USA und Russland führten.

Aber auch auf dem Gebiet der konven-
tionellen Waffen ermöglichten Abkom-
men Rüstungsbegrenzungen, so die Bio-
waffenkonvention, die Konvention zum 
Verbot besonders inhumaner Waffen, die 
Ottawa-Konvention mit dem Verbot von 
Antipersonenminen – später kamen die 
Streubomben dazu – und vor allem die 
Chemiewaffenkonvention, die zu einem 
totalen Verbot und gar einer Vernichtung 
vieler Bestände, so derjenigen Assads 
Syrien, führte. Ebenfalls wichtig war der 
Vertrag über die konventionellen Streit-
kräfte in Europa, der KSE-Vertrag, in dem 
sich 30 Staaten auf Obergrenzen bei Flug-
zeugen und Panzern einigten (2023 trat 
Russland aus, dann suspendierten ihn die 
Nato-Länder). Trotzdem hatte der Ver-
trag in den 1990er-Jahren europaweit zu 
erheblichen Reduktionen schwerer Waf-
fensysteme geführt.

Rüstungsbegrenzungen nicht mehr 
nur zwischen Nato und Russland
Auch die Schaffung militärischer Trans-
parenz ist ein Weg, eine Vertrauensbasis 
für weitere Abrüstungsverhandlungen zu 
schaffen. Ein bedeutendes Beispiel dafür 
ist das Wiener Dokument, das in den frü-
hen 1990er-Jahren von der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) entwickelt wurde. Der 
multilaterale Vertrag regelt den Aus-
tausch militärischer Informationen zwi-

schen den teilnehmenden Staaten. Dazu 
gehören Angaben über die Stationierung 
von Truppen und Militärausrüstung, 
Personalstärken, Verteidigungsplanun-
gen sowie Benachrichtigungen über mi-
litärische Aktivitäten wie Manöver oder 
Truppenbewegungen. Durch die Offen-
legung dieser Informationen schufen die 
Unterzeichnerstaaten des Wiener Doku-
ments ein Klima der Transparenz und 
des gegenseitigen Vertrauens. Das Wie-
ner Dokument, das den Austausch von 
Informationen über Militärmanöver vor-
sah, war nur von 1990 bis 2020 in Kraft.

Die Zeit der Rüstungskontrolle nahm 
dann in den Nuller-Jahren mit den zu-
nehmenden Spannungen zwischen 
Russland und der Nato ein jähes Ende, 
was zu einer Kündigung oder einem 
Unterbruch verschiedener Abkommen 
führte. Umso wichtiger ist es, dass die 
europäischen Länder, nachdem sie ihre 
Rüstungsbudgets markant erhöhten, 
nach dem Ende des Krieges gegen die 
Ukraine wieder über Rüstungsbegren-
zungen verhandeln. Dabei wird aber 
Rüstungskontrolle in der komplexen 
multipolaren Welt nicht mehr allein auf 
die Nato und Russland beschränkt wer-
den können. Zudem müssen alternative 
Sicherheitskonzepte wie eine strukturel-
le Nichtangriffsfähigkeit in die Verhand-
lungen eingebracht werden.

Reform der UNO unausweichlich
Ebenso wichtig sind künftige Bemühun-
gen um die Stärkung des Völkerrechts 
und der Menschenrechte auf interna-
tionaler Ebene unter Einbezug Chinas – 
die Schweiz muss sich hier in der UNO 
engagieren. In dem Zusammenhang ist 
eine Reform der UNO mit folgenden 
Zielen anzustreben:
– Den Sicherheitsrat in seiner Zusam-
mensetzung repräsentativer gestalten 
und zusätzliche ständige Sitze (für Afri-
ka, Südamerika, Indien) einführen;
– Das Vetorecht der Grossmächte auf-
heben und das Mehrheitsprinzip im Si-
cherheitsrat einführen;
– Die Umwelt als Säule der UNO ein-
beziehen mit der Schaffung eines Earth 
Governance Council neben dem Sicher-
heitsrat, dem Wirtschafts- und Sozialrat 
und einem hochrangigen Menschen-
rechtsrat;
– die Zuständigkeit des Internationalen 
Gerichtshofs verbindlich und universell 
machen;
– die Generalversammlung als solche 
aufwerten.

Keine Schweizer Waffen für Bürgerkriege
Unterschriftenbogen einreichen!

Seit dem 7. Januar 2026 läuft die Sammlung für das Kriegsmaterial-Referendum. 
Wir haben die Unterschriftenkarte unserem Versand des Jahresberichtes 2025 im 
Februar beigelegt. Bis Ende März sollten nun die ausgefüllten Bogen zurückge-
sandt werden ans Kriegsmaterial-Referendum, Postfach 1069, 8031 Zürich.
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Erklärung des Nationalrates: Die UNO-Charta 
und territoriale Integrität Grönlands achten 

Am 20. Januar 2026 hat eine Mehrheit 
der Aussenpolitischen Kommission 
des Nationalrates eine von Fabian Mo-
lina (SP) initiierte Erklärung zu Grön-
land verabschiedet, der zwölf ihrer 
Mitglieder zustimmten, zwei enthiel-
ten sich und zehn Miglieder stimmten 
Nein (die Vertreter der SVP sowie FDP-
Nationalrat Hanspeter Portmann). Die 
Erklärung  steht in der Frühlingsses-
sion am 16. März auf dem Programm 
des Nationalrates. Wir dokumentieren 
sie, weil sie bemerkenswert klar die 
Grundsätze des Völkerrechts in Erinne-
rung ruft und den Bundesrat zum Han-
deln auffordert. 

Der Nationalrat ist
– überzeugt, dass die Einhaltung des Völ-
kerrechts, insbesondere des in Artikel 1 
Absatz 2 der UNO-Charta verankerten 
Selbstbestimmungsrechts der Völker und 
des in Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Char-
ta verankerten Gewaltverbots sowie der 
Respekt vor der Souveränität und territo-
rialen Integrität von Staaten, eine tragen-
de Säule der internationalen Ordnung 
darstellen;
– bestürzt über die weltweite Zunahme 
eklatanter Verstösse gegen das völker-
rechtliche Gewaltverbot und die Grund-
sätze der Charta der Vereinten Nationen;
– in der Sorge, dass solche Völkerrechts-
brüche gefährliche Präzedenzfälle schaf-
fen und die Hemmschwelle für weitere 
Verletzungen der territorialen Integrität 
anderer Staaten senken;
– alarmiert über eine Zunahme expan-
sionistischer Rhetorik sowie politischer 
und militärischer Drohungen, die auf 
eine Infragestellung der territorialen In-
tegrität anderer Staaten auch in Europa 
abzielen, namentlich gegenüber dem Kö-

nigreich Dänemark und dessen autono-
mem Gebiet Grönland;
– der Überzeugung, dass politische Kri-
tik an Regierungen, sicherheitspolitische 
Erwägungen oder wirtschaftliche Inte-
ressen – einschliesslich des Zugangs zu 
Rohstoffen oder strategischen Regionen 
– niemals eine völkerrechtswidrige Ge-
waltanwendung oder deren Androhung 
rechtfertigen können;
– bekräftigend, dass internationale 
Streitigkeiten ausschliesslich mit fried-
lichen Mitteln und im Rahmen der be-
stehenden multilateralen Institutionen 
zu lösen sind. 

Der Nationalrat
– verurteilt jede Verletzung des völker-
rechtlichen Gewaltverbots sowie jede 
Missachtung der Souveränität und ter-
ritorialen Integrität von Staaten aufs 

Schärfste;
– fordert den Bundesrat auf, 
derartige Verstösse gegen die 
UNO-Charta unmissverständ-
lich als solche zu bezeichnen 
und sich konsequent für deren 
Einhaltung einzusetzen;
– ermutigt den Bundesrat, sich 
bei den Vereinten Nationen so-
wie im Rahmen des Vorsitzes 
der Schweiz in der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) 

aktiv für Deeskalation, die Stärkung 
des Gewaltverbots sowie die Wahrung 
des Selbstbestimmungsrechts der Völ-
ker und der territorialen Integrität von 
Staaten einzusetzen, insbesondere auch 
mit Blick auf das Königreich Dänemark 
und Grönland, und die Bereitschaft der 
Schweiz zu guten Diensten zu bekräfti-
gen;
– fordert den Bundesrat auf, gegenüber 
allen beteiligten Staaten klarzustellen, 
dass geopolitische, sicherheitspolitische 
oder wirtschaftliche Interessen – insbe-
sondere in strategisch sensiblen Regio-
nen wie der Arktis – ausschliesslich auf 
diplomatischem, rechtsstaatlichem und 
multilateralem Weg und unter voller 
Achtung des Völkerrechts zu verfolgen 
sind;
– erwartet vom Bundesrat, dass er in 
Zusammenarbeit mit gleichgesinn-
ten Staaten Massnahmen ergreift, um 
Druck und Zwang, die sich gegen das 
Funktionieren des Multilateralismus 
und das Völkerrecht richten, wirksam 
entgegenzutreten;
– fordert den Bundesrat auf, multilate-
rale Mechanismen zur Prävention von 
Völkerrechtsverletzungen, insbesondere 
des Gewaltverbots und der territorialen 
Integrität, aktiv zu unterstützen. 
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Ein Leben, in dem es Bach gibt, ist ein Segen
Essay von Michail Schischkin zur Pianistin Véronique Lautard

Der russische Schriftsteller Michail 
Schischkin hat diesen Essay am 18. 
September 2025 am Festival «Macht 
Musik» – ein Festival über die Freiheit 
der Kunst in Diktaturen – im Stadtcasi-
no Basel zum Konzert des ukrainischen 
Pianisten und Bach-Spezialisten Alexei 
Botvinov vorgetragen. 

Wir sind wieder im Krieg. Solange es 
Diktaturen auf der Erde gibt, wird es 
Kriege geben. Im 20. Jahrhundert kamen 
in Kriegen und Gefängnissen Millionen 
von Menschen ums Leben. Millionen 
von einzigartigen Universen voller Lie-
be, Beethovens Musik, wunderbarer 
Bücher, mütterlicher Liebkosung, kind-
lichen Lachens, menschlicher Wärme, 
Universen voller Regen, Schnee, Meer, 
Sehnsucht, Schmerz, Freude und Glück 
sind den Diktatoren und ihren Kriegen 
zum Opfer gefallen. Und es will auch 
im 21. Jahrhundert nicht aufhören. Die 
Tragödie von Millionen lässt sich nur 
schwer fassen. Und ist es unmöglich, 
sich all die Millionen Menschen vor-
zustellen, so sollte man sich zumindest 
eines einzelnen Schicksals entsinnen.

***
Véronique Lautard wurde zeitgleich mit 
dem 20. Jahrhundert geboren, einem 
Jahrhundert grosser Ideen und grosser 
Worte, dem furchtbarsten Jahrhundert 
in der Geschichte der Menschheit. Gott 
gab ihr bei ihrer Geburt alles, damit ihr 
Leben glücklich sein konnte: liebende 

Eltern, Wohlstand, immenses musika-
lisches Talent. Sie kam 1901 in Turin, 
Italien, zur Welt. Ihr Vater Auguste 
Lautard war Franzose, Physiker, Mathe-
matiker, Astronom an der Universität 
in Turin, später an der Sorbonne. Die 
Mutter war Spanierin, Philologin. In der 
musikliebenden Familie fand die kleine 
Vera früh zu ihrer Berufung – sie wollte 
Pianistin werden.

Vera hat sich, solange sie sich er-
innern konnte, schon von klein auf 
mit Musik beschäftigt. Ihr Lehrer war 
der grosse Pianist Alfred Cortot, ein 
Schweizer aus Nyon, der Paris eroberte 
und dort seine legendäre École Normale 
de Musique gründete. Zu ihren Lehrern 
gehörte auch Ernesto Consolo, ein be-
kannter italienischer Pianist und Musik-
pädagoge. Mit vierzehn Jahren begann 
Véroniques Karriere als Konzertpianis-
tin, sie bereiste Europa und Amerika, 
spielte mit dem Orchester von Arturo 
Toscanini. Mit sechzehn Jahren absol-
vierte Vera Lautard das Pariser Konser-
vatorium und studierte dann in Wien, 
wo der bekannte Pianist und Musikpä
dagoge Emil von Sauer einen grossen 
Einfluss auf sie hatte.

***
Sie lebte in einer Welt ohne erhabene 
Worte über den Patriotismus, über den 
Sieg im Krieg, über die gerechte Welt-
umgestaltung. Sie lebte in einer Welt, 
in der es überhaupt keine Worte gab. 
Sie lebte in der Welt der Musik, wäh-

rend allenthalben die Politik zwischen 
zwei Weltkriegen wütete. Mit grossen 
Worten über die Pflicht, über die Not-
wendigkeit, alles für den Sieg des Kom-
munismus oder des Nationalsozialismus 
oder pour la Patrie usw. zu opfern, wur-
den Menschen aufgerufen, ins nächste 
Gemetzel zu ziehen. Ideen leben von 
Opfern. Grosse Ideen fordern grosse 
Opfer. Véronique interessierte sich nicht 
für Politik, sie interessierte sich nur für 
Musik. Doch das 20. Jahrhundert starrte 
sie durchs Fenster an.

Es schien, als sei das Schicksal der 
jungen Klaviervirtuosin wohlgeson-
nen: Sie hatte die besten Konzertsäle 
Europas zur Verfügung, und nach ihren 
Tourneen durch Europa und Amerika 
verbrachte sie ihre Ferien mit ihren El-
tern in deren Landhaus in Nizza. Sie war 
jung, schön, reich und glücklich. Sie war 
überall beliebt. Die Liebe kam zu ihr. 
Das Schicksal wollte, dass Véroniques 
Wahl auf einen bereits älteren Mann 
fiel, der zwei Kinder aus erster Ehe hat-
te. Das war ein Emigrant aus Russland.

***
Veras Vater zog alles Russische an. Des-
halb nannte er seine Tochter auf rus-
sische Art Vera (= Véronique). Und er 
führte sie in den Kreis seiner russischen 
Freunde ein. Dort begegnete sie auch 
ihrem späteren Ehemann – Wladimir 
Jakowlewitsch Schewtschenko (1890–
1942), einem Akustiker, der Streich-
instrumente baute. Man nannte ihn 
den russischen Stradivari. Die Familie 
Schewtschenko verliess Russland wäh-
rend des Ersten Weltkrieges, und die 
Rückkehr in die Heimat wurde zu sei-
nem Traum. Viele Emigranten kehrten 
in die Sowjetunion zurück, angelockt 
von schönen Worten über den Aufbau 
einer neuen freien Welt des Sozialismus. 
Wladimir Schewtschenko wollte unbe-
dingt in der UdSSR ein neues Leben auf-
bauen. Vera stellte sich die Sowjetunion 
als ein romantisches Land vor, in dem sie 
mit ihrem Spiel sowjetische Menschen 
inspirieren würde, also fuhr sie gerne mit 
ihrem Mann in die Sowjetunion.

1939, kurz vor dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges, kamen Vera Lau-

Der russisch-schweizerische Schriftsteller und Pu
blizist Michail Schischkin (geboren 1961 in Moskau) 
kam 1995 in die Schweiz und lebt heute mit sei-
ner Frau Evgeniya Schischkina und den Kindern in 
Kleinlützel (SO). Schon lange vor dem Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine hat sich Schischkin in 
zahlreichen Essays zu Putin und den gefährlichen 
Entwicklungen in Russland geäussert.

Seit dem 24. Februar 2022 ist er ununterbrochen 
schreibend und informierend unterwegs. Für die 
FRIEDENSZEITUNG hat er u.a. in der Ausgabe Nr. 
44/2023 einen Essay zu russischen Soldaten in In-
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Ein Leben, in dem es Bach gibt, ist ein Segen
tard-Schewtschenko, ihr Mann, die bei-
den Stiefsöhne sowie das gemeinsame 
Kind nach Leningrad. Man quartierte 
sie in einem winzigen Zimmer eines 
Wohnheims ein, Arbeit hatten sie keine 
und somit keine Mittel zum Leben. Vera 
sprach kein Russisch, was ihr das Leben 
zusätzlich erschwerte. Sie verkaufte ihre 
Pariser Kleider. Die sozialistische Realität 
vertrieb rasch sämtliche Illusionen. Doch 
ein Zurück nach Paris gab es nicht mehr.

***
Es war schwierig für Vera, eine Anstel-
lung zu finden, da sie ohne sowjetische 
Bildungsdokumente von niemandem 
eingestellt wurde. Es war sogar schwie-
rig, ein Vorspielen zu erreichen. Doch 
sie hatte Glück. Eine bekannte Pianistin, 
Professorin am Moskauer Konservato-
rium und eine aussergewöhnliche Per-
sönlichkeit, Maria Yudina, verhalf ihr 
zu einer Anstellung in der Leningrader 
Philharmonie.

Für die in Frankreich Gebliebenen 
bedeutete der Beginn des Krieges eben-
falls eine Katastrophe. Veras Lehrer 
Alfred Cortot bekleidete einen hohen 
Posten in der Vichy-Regierung, kollabo-
rierte mit den deutschen Besatzern, gab 
Konzerte in Deutschland, trat in Berlin 
mit Wilhelm Furtwängler vor Nazi-Bon-
zen auf.

Nach dem Überfall Deutschlands 
auf die Sowjetunion 1941 wurde Wla-
dimir Schewtschenko als ehemaliger 
Emigrant verhaftet. Monatelang ver-
suchte Vera, Informationen über ihren 
Mann zu bekommen. Verzweifelt ging 
Sie zum NKWD und verlangte in gebro-
chenem Russisch die Freilassung ihres 
Mannes, sie erklärte, er sei kein Spion, 
sondern ein redlicher Mensch, er baue 
einfach nur Geigen. «Und wenn er Spi-
on ist, dann bin ich auch Spionin, ver-
haftet auch mich! Nicht mein Mann ist 
Faschist – ihr seid es!», rief sie in ihrer 
Verzweiflung. Sie wurde auf der Stelle 
festgenommen.

Wie aus ihrer Akte hervorgeht, wur-
de sie am 2. März 1942 verhaftet. Von 
der Verhaftung bis zur Verurteilung 
verging ein Jahr – so viel Zeit hat sie im 
Gefängnis verbracht. Am 24. Februar 

1943 wurde Véronique Lautard-Schew
tschenko von einem Sonderausschuss 
des NKWD gemäss Artikel 58-10 Teil 
2 des Strafgesetzbuches der RSFSR zu 
acht Jahren Freiheitsentzug verurteilt. 
Artikel 58-10 trug den Titel «Konter-
revolutionäre Propaganda und Agita-
tion». Nach dem Urteil wurde sie ins 
Lager Tavda im Uralgebiet geschickt.
Ihre beiden Stiefsöhne verbrachte man 
in ein Heim für Kinder der Volksfeinde. 
Sie verhungerten während der Blockade 
von Leningrad.

***
Von ihrem Mann, einem Musiker und 
Geigenbauer, wurde bei Verhören ein 
Geständnis verlangt, dass er ein französi-
scher Spion sei. Durch die Folterungen bei 
den Verhören verlor er den Verstand und 
wurde in die Kolonie Nowotroitsk in der 
Region Tscheljabinsk geschickt, die ein 
Gefängniskrankenhaus für Geisteskran-
ke war. Die Diagnose lautete Schizophre-
nie. In seiner Sterbeurkunde ist angege-
ben, dass er 1942 im Alter von 52 Jahren 
starb. Ein Dokument, das Vera später er-
hielt, besagt, dass er sowie das gemeinsa-
me Kind tot seien. Schewtschenko sei bei 

einem Fluchtversuch erschossen worden. 
Was verbirgt sich hinter dieser Standard-
formulierung? Er könnte auch einfach zu 
Tode geprügelt worden sein oder an Er-
schöpfung gestorben sein. Vielleicht hat 
er Widerstand geleistet. Möglicherweise 
hat er einfach versucht, seinem Leben ein 
Ende zu setzen.

Vera wusste lange Zeit nichts über 
das Schicksal ihres Mannes. Sie schrieb 
ihm weiterhin Briefe, schrieb ihm aus 
dem Gefängnis nach ihrer Verhaftung, 
schickte ihm Briefe aus dem Lager in 
Tavda und glaubte lange Zeit, dass er 
noch lebte: «Liebster Wolodja! Ich den-
ke an dich und liebe dich unendlich! Ich 
habe es so schwer ohne dich! Doch ich 
hoffe, dass wir wieder zusammen sein 
und ein richtiges Leben führen werden.» 
Ihre Postadresse lautete damals: Vera 
Augustowna Schewtschenko, Ober-
Tavda, Region Swerdlowsk, Postfach 
259/35.

Vera fällte Bäume. Mit ihren Klavier-
virtuosinnenhänden musste sie mit Axt 
und Säge arbeiten. Als sie vom Tod ihres 
Mannes und der Kinder erfuhr, versuch-
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te sie, sich das Leben zu nehmen, wurde 
aber von den Frauen aus ihrer Baracke 
gerettet. Dann sagte sie sich: «Wenn ich 
schon nicht gestorben bin, dann heisst 
das, ich muss leben. Stirb oder werde!» 
Mit einem Messer schnitzte sie eine Kla-
viertastatur in ihre Pritsche und ‹spiel-
te› in jeder freien Minute, meist nachts, 
auf dem Brett. In ihrer Baracke lebten 
hinterm Stacheldraht Bach und Beet-
hoven, Chopin und Debussy, Schubert 
und Skrjabin. Ohne ihre Hilfe hätte sie 
nicht überlebt. Die Wachposten hör-
ten nichts, doch nachts füllte sich die 
schnarchende stinkende Baracke mit 
Klängen unsterblicher Musik. Und all-
morgendlich wurden die Frauen mit 
Schlägen auf eine Eisenschiene geweckt 
und zum Holzfällen hinausgeführt.

***
Ihre Finger bekamen Schwielen und 
waren von der Kälte und der schweren 
Arbeit verkrampft, aber sie spielte wei-
ter. Monatelang. Jahrelang. Ihre Finger 
schlugen gehorsam auf die stummen 
Tasten, und die Musik erklang in ihren 
Ohren. Jetzt hatte sie nur noch eine 
Stütze im Leben – die Musik. Es waren 
schreckliche Kriegswinter, in denen es 
zu massiver Unterernährung kam und 
jede Fünfte im Frauenlager starb. Wenn 
man es nicht schaffte, die Leichen zu 
begraben, wurden sie in hastig ausge-
hobene Gräben geworfen. Denn alle, die 
dazu in der Lage waren, und auch dieje-
nigen, die es nicht waren, wurden zu elf 
bis zwölf Stunden schwerer körperlicher 
Arbeit pro Tag gezwungen. In der Käl-
te, im Frost. Und wer die Normen nicht 
erfüllte, der wurde ihre ohnehin schon 
magere Ration noch weiter gekürzt.

Sie, die seit ihrer Kindheit verwöhnt 
und nicht an harte Arbeit gewöhnt war, 
erwartete den sicheren Tod. Es waren 
andere Frauen in der Baracke, die wie 
sie zu Unrecht verurteilt worden waren, 
die ihr geholfen haben zu überleben. Sie 
umgaben sie mit Fürsorge und Aufmerk-
samkeit. Sie halfen ihr, wo sie konnten. 
Ihr Überleben verdankt Vera einem La-
gerarzt, der die Pianistin erkannte und 
zur Küchenarbeit einteilen liess.

So vergingen acht lange Jahre ihrer 
Haft im Lager. Acht Jahre lang hatte sie 
kein Klavier gesehen. Als ihre Haftzeit 
1950 abgelaufen war, wurde sie auf freien 
Fuss gesetzt mit dem Verbot, in Gross
städten zu leben. Sie kam in die nächst-

gelegene Bezirksstadt Nishnij Tagil und 
irrte in ihrer geflickten Wattejacke, ei-
nem Rock aus Sackleinen und abgetra-
genen Filzstiefeln aus dem Lager durch 
die Stadt, ohne zu wissen, wohin sie ge-
hen könnte. Plötzlich hörte sie jemanden 
Klavier üben. Sie stand vor der städti-
schen Musikschule. Vera klopfte an und 
flehte um die Erlaubnis, sich ans Klavier 
zu setzen. Sie vermischte russische und 
französische Wörter, sie bat darum, «ein 
Konzert zu spielen». Woher sie kam, war 
jedem klar, auch ohne Worte. Sie bekam 
die Erlaubnis. Mit verkrümmten Fingern 
begann sie allein in der leeren Klasse 
zu spielen und spielte den ganzen Tag 
durch. Hinter der Tür standen LehrerIn-
nen, SchülerInnen mit ihren Eltern, sie 
hörten zu und weinten.

Der Schuldirektor wollte sie einstel-
len, doch wegen den Lagerpapieren ei-
ner Volksfeindin konnte er ihr nur eine 
Halbtagsstelle anbieten und auch nicht 
als Lehrerin, sondern als Illustratorin. 
Von ihrem ganzen ersten Gehalt mie-
tete sie ein Piano. Für ihr ganzes zwei-
tes Gehalt liess sie sich ein schwarzes 
Konzertkleid schneidern, obwohl man 
sie nirgends auftreten liess. Mit Privat-
unterricht konnte sie noch etwas dazu-
verdienen.

***
Nach Stalins Tod 1953 ging es ihr besser: 
Vera wurde Mitglied der Philharmonie 
von Swerdlowsk. Bei ihrem ersten Kon-
zert in der Swerdlowsker Philharmonie 
trug Vera das schwarze Kleid, das sie 
drei Jahre zuvor sofort nach der Freilas-
sung hatte nähen lassen. Kurz vor dem 
Konzert kam die Moderatorin scheinbar 
zufällig bei ihr vorbei, um zu sehen, wie 
die Künstlerin aussah. Vera sagte: «Sie 
denken, ich komme aus Tagil. Sie haben 
vergessen, dass ich aus Paris komme.» 

Doch Solokonzerte waren rar. Auf 
Konkurrenzkämpfe für Gagen und Kon-
zerte hatte sie keine Lust. Unter Musik-
erInnen tobte wie überall sonst auch der 
Kampf ums Überleben, den man nur 
durch Beziehungen und Speichellecke-
rei gewinnen konnte. Überall war sie 
eine Fremde.

Um etwas über das Schicksal ihrer 
Eltern zu erfahren, setzte sie sich mit 
der Französischen Botschaft in Ver-
bindung. Sie wollte zurück nach Paris, 
doch da bestellte man sie in die örtliche 
Dienststelle des KGB und setzte ihr aus-
einander, glückliche Sowjetmenschen 
seien auch in Nishnij Tagil glücklich. 

Vor gar nicht so langer Zeit wären Men-
schen wegen Kontaktaufnahme mit dem 
Ausland in Straflagern verschwunden. 
Wenn Bekannte sie fragten, ob sie nicht 
in die Heimat zurückkehren wolle, gab 
sie ihre einstudierte Antwort: «Was soll 
ich dort, mir geht es auch hier ganz gut.»

Am häufigsten spielte sie, dienstver-
pflichtet, in Dorfklubs, auf verstimmten 
Klavieren in halbleeren Räumen. Zu 
solchen Konzerten wurden Kolchosbau-
ern oder Soldaten zusammengetrieben. 
Freiwillig kamen Verbannte – Intellek-
tuelle aus Moskau und Leningrad, die 
das Lager überlebt hatten und die es 
in die finsterste Ödnis um Barnaul ver-
schlagen hatte. Sie spielte vor Ihresglei-
chen, den einstigen Lagerinsassen. Die 
Musik half ihr, zu überleben, jetzt half 
Vera anderen, zu überleben.

***
Mitte der 1960er-Jahre besuchte ein 
Korrespondent aus Moskau, Simon So-
loveichik, ihr Konzert in Barnaul. Er 
interessierte sich für das erstaunliche 
Schicksal der Französin und im De-
zember 1965 erschien in der Moskauer 
Zeitung Komsomolskaja pravda sein 
Artikel unter dem Titel «Die Pianistin, 
gewidmet dem Leben von Vera Lautard-
Schewtschenko». Dieser Artikel machte 
die Pianistin berühmt: Sie erhielt eine 
Vielzahl von Briefen, ihre Konzerte wa-
ren ausverkauft, und Akademiemitglied 
Michail Lawrentjew, Leiter der Sibiri-
schen Abteilung der Akademie der Wis-
senschaften der UdSSR, bot Lautard-
Schewtschenko an, in Nowosibirsk im 
1957 errichteten Stadtteil Akademgoro-
dok zu leben und zu arbeiten.

Sie wurde Solistin der Staatlichen 
Philharmonie Nowosibirsk. Ihr Leben 
hatte sich verändert. Sie trat in Moskau 
und Leningrad sowie in weiteren Städten 
auf. Die grosse Maria Yudina sagte über 
sie nach einem Konzert: eine suchende, 
rebellische, willensstarke Pianistin. Ihre 
Finger blieben verkrüppelt, aber Vera 
lachte: «Ist die Musik etwa hier?» – und 
zeigte auf ihre Hände. «Die Musik ist 
hier!» – und berührte ihren Kopf.

Die Anerkennung kam, als ihr Le-
ben bereits auf sein Ende zusteuerte. Die 
letzten sechzehn Jahre lebte sie in Aka-
demgorodok bei Nowosibirsk unter der 
Adresse Tereshkowa-Strasse 4, in ihrer 
kleinen Wohnung, wo sie ganze Tage 
hindurch ihre Lieblingskomponisten 
spielte. Die Tür zum Treppenhaus stand 
stets halboffen. Das war bekannt, deshalb 
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sassen auf den Stufen immer StudentIn-
nen, NachbarInnen oder auch PassantIn-
nen. Das Treppenhaus wurde zum ein-
zigartigen Konzertsaal, der im gesamten 
Akademgorodok bekannt war.

****
Professor Mikhail Katschan, ein be-
kannter Mathematiker aus Nowosibirsk, 
erinnerte sich daran, wie die Pianis-
tin lebte: «Vera Augustowna Lautard-
Schewtschenko lebte ausserhalb des 
Alltags. In ihrer Wohnung befanden 
sich die notwendigen Möbel, aber nicht 
mehr. An der Wand stand ein Klavier, 
an das sie sich ständig setzte. Die Nach-
barn, die wussten, dass sie Pianistin war, 
hatten nichts dagegen, obwohl man im 
Haus alles hören konnte. Sie wurde ge-
liebt und man half ihr. Von bürgerlichem 
Komfort war in der Wohnung nichts zu 
spüren – keine Rüschen, keine Elefan-
tenfiguren ... An der Wand hingen Pla-
kate ihrer Konzerte, und über dem Sofa 
hing eine Reproduktion eines Stilllebens 
von Matisse. Auf dem Nachttisch stand 
ein Plattenspieler, und auf den Platten 
war hauptsächlich Klaviermusik zu hö-
ren. Im Bücherregal standen Bücher in 
allen europäischen Sprachen, vor allem 
aber auf Französisch.»

Und hier sind die Eindrücke von 
Lyubov Katschan, der Ehefrau von 
Mikhail Katschan, vom Spiel von Vera 
Lautard-Schewtschenko: «Sie … legt 
ihre Hände auf die Tasten, man schaut 
hin und … ist wie gelähmt. Knöcher-
ne, von Arthritis entstellte Finger. Was 
kann man mit solchen Händen spielen? 
Umso erstaunlicher und erschütternder 
ist das, was man nach den ersten Tönen 
hört. Das kann man nur mit einem Wort 
beschreiben: Magie – der Sieg des Geis-
tes über den gebrechlichen Körper.»

***
Aus der Französischen Botschaft kam 
die Anfrage, ob sie nicht in die Heimat 
zurückwolle. Eine Rückkehr würde den 
Beginn eines neuen Lebens bedeuten, 
doch in ihrem Alter hat sie es nicht 
mehr gekonnt und nicht mehr gewollt. 
Sie verzichtete: «Das wäre ein Verrat am 
Andenken der russischen Frauen, die 
mir geholfen haben, in der Lagerhölle zu 
überleben.» (Ce serait trahir la mémoire 
des femmes russes qui m’ont aidée à sur-
vivre à l’enfer de la réclusion.)

In einem Interview erklärte Vera ihre 
Entscheidung so: «Im Leben kann man 

nie zurückgehen. In meinem früheren 
Leben hatte ich alles. Sogar mehr als 
alles, denn Talent und Musik schenk-
ten mir eine zauberhafte Welt. Aber in 
jenem Leben hätte ich mir nie träumen 
lassen, dass ich so viele wunderbare rus-
sische Frauen treffen würde, die ich in 
den Straflagern kennenlernte. Von die-
sen Frauen habe ich viel gelernt. Diese 
Frauen, auf die ihre Söhne und Töchter, 
ihre Ehemänner und Geliebten, ihre 
Mütter und Väter vergeblich gewartet 
haben – diese Frauen haben mir gehol-
fen zu überleben.

Viele von ihnen sind nicht zurückge-
kehrt. Aber ihr Geist, ihr Lächeln, ihre 
Weiblichkeit, ihre Kraft – nichts davon 
ist verschwunden. All das ist hier, in die-
sem Raum, in meinem Herzen, in der 
Luft, die ich atme. Und durch die Mu-
sik bringe ich die vorzeitig verstorbenen 
Töchter, Ehefrauen und Mütter zu ihren 
Kindern, ihren geliebten Ehemännern, 
ihren verzweifelten Eltern zurück. Ich 
bleibe hier, weil hier die Musik dieser 
Herzen erklingen muss.»

Vera Lautard-Schewtschenko starb 
am 10. Dezember 1982. Sie wurde auf 
dem Südfriedhof von Akademgorodok in 
Nowosibirsk beerdigt. Auf dem Grabstein 
stehen ihre Worte: «Ein Leben, in dem es 
Bach gibt, ist ein Segen.» 1989, während 
Gorbatschows Perestroika, wurden Vera 
Lautard-Schewtschenko und ihr Mann 
offiziell rehabilitiert – zusammen mit 
Hunderttausenden unschuldigen Opfern 

der stalinistischen Repressionen. Aus 
heutiger Sicht erscheinen jene Jahre in 
Russland wie eine kurze Atempause zwi-
schen zwei Diktaturen.

***
Die tragische und hoffnungsvolle 
Geschichte von Véronique Lautard-
Schewtschenko ist eine globale Me-
tapher für den Sieg des menschlichen 
Geistes, der Kreativität und der grossen 
Kunst über alle Diktaturen und Kriege. 
Stalin und Putin kommen und gehen, 
doch Bachs unsterbliche Musik bleibt, 
und alle Bomben der Welt sind ihr ge-
genüber machtlos. Und solange jemand 
zuhört, sich erinnert und es wagt, im 
Dunkeln Musik zu spielen, bleibt die 
Menschheit bestehen.

Die stalinistische Diktatur hat das 
Schicksal dieser Frau wie auch Aber-
millionen anderer Schicksale verbogen 
und zerbeult. Doch Vera ist kein Opfer. 
Sie ist Siegerin. Wer erinnert sich heute 
ihrer dahingegangenen Schergen? Veras 
Leben hingegen wird fortwähren, solan-
ge man sie kennt und an sie denkt. Auch 
jetzt ist sie hier, mit uns, in diesem Saal. 
Und heute werden Sie ihr Leben mit-
nehmen, in Ihren Herzen mit nach Hau-
se tragen. Behutsam wie eine brennende 
Kerze.

Michael Schischkin

Véronique Lautard-Schewtschenko spielt 1974 in der Regionalbibliothek von Barnaul, der Hauptstadt 
der russischen Region Altai im Süden Westsibiriens Beethovens Piano Sonata no. 32, op. 111. 
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Alternativen zur Gewalt gesucht

Replik von Ruedi Epple auf Jakob Tanners Essay «Für einen politischen Pazifismus»

Lieber Jakob
Mit Interesse habe ich deinen Artikel in 
der letzten FRIEDENSZEITUNG gelesen. 
Über weite Strecken kann ich ihm fol-
gen. Insbesondere deine Ausführungen 
zur «Anti-Gewalt» gefallen mir. Doch 
an einer Stelle muss ich dir vehement wi-
dersprechen. Auch ich fühle mich einem 
politischen und historisch informierten 
Pazifismus verpflichtet, doch die Ukrai-
ne militärisch und damit mit Waffen zu 
unterstützen, ist für mich keine «Selbst-
verständlichkeit», wie du schreibst.

Das Recht, sich militärisch zu wehren
Ich spreche den Ukrainerinnen und Uk-
rainern nicht das Recht ab, sich militä-
risch gegen den Angriff Russlands zur 
Wehr zu setzen. Auch akzeptiere ich, 
wenn demokratisch entschieden wird, 
dass man diesen Verteidigungskampf 
mit Waffenlieferungen unterstützen 
will. Hingegen stelle ich die Frage, was 
in der gegenwärtigen Situation die Auf-
gabe eines politischen Pazifismus sein 
müsste. Ob es damit getan ist, in den 
Ruf nach Waffenlieferungen einzustim-
men. Auf diese Fragen finde ich andere 
Antworten.

Ich gehöre damit wohl zu den Teilen 
der Friedensbewegung, die auch in ver-
zwickten und verfahrenen Situationen 

die Frage nach Alternativen zur Gewalt 
stellen. Immerhin trittst du dafür ein, 
dass der politische und historisch infor-
mierte Pazifismus auch mit solchen Leu-
ten im Gespräch bleibt. Das freut mich 
selbstverständlich und verstehe ich als 
Einladung, in den Dialog zu treten.

Ukrainekrieg: Friedenspolitische Selbst-
verständlichkeiten infrage gestellt 
Ich muss dazu vorausschicken, dass 
es mir in der gegenwärtigen Situation 
nicht leicht fällt, eine solche Position 
durchzuhalten. Ich nehme eine tief in 
die Friedensbewegung eingedrungene 
Verunsicherung wahr, die auch mich be-
rührt. Der Angriff Russlands hat viele 
friedenspolitische Selbstverständlich-
keiten infrage gestellt. Vor Zweifeln bin 
auch ich nicht gefeit. Und doch: Den 
Abwehrkampf militärisch und damit 
mit Waffenlieferungen zu unterstützen, 
ist mir trotzdem keine Selbstverständ-
lichkeit geworden. Ich bin nach wie vor 
der Auffassung, dass der politische Pazi-
fismus andere Aufgaben hat.

Einen ersten Grund dafür sehe ich 
im Blutzoll, den jeder militärisch ge-
führte Krieg fordert. Und jeder Krieg 
fordert diesen Zoll immer auch von 
Menschen, die sich nicht bereit erklärt 
haben, ihn zu bezahlen. Alte und Junge, 

Männer und Frauen, die zum Militär-
dienst gezwungen werden, unbeteiligte 
und unschuldige ZivilistInnen. Ihnen 
wird der Blutzoll abverlangt ohne die 
Aussicht, je einmal noch Frieden und 
Freiheit zu erleben. Ich halte die Ge-
schichte für grundsätzlich offen, kein 
Unrechtsregime hält ewig. Auch ein 
solches fordert Opfer. Doch ist es in hö-
herem Masse der Entscheid der betrof-
fenen Menschen, ob sie ihm Widerstand 
leisten oder sich der Macht beugen. Im 
Krieg haben sie diese Wahl nicht, und 
Waffenlieferungen verlängern den Krieg 
und erhöhen den Blutzoll.

Eskalationsgefahr
Ein zweiter Grund ist die Eskalationsge-
fahr, die dem seit vier Jahren geführten 
Krieg innewohnt. Je länger er sich hin-
zieht, je stärker aufgerüstet wird und je 
mehr Länder involviert sind, desto grös-
ser ist diese Gefahr. Dass bald alle Rüs-
tungskontrollverträge ausgelaufen sind, 
erhöht das Risiko. Der Schrecken, den 
die Atombombeneinsätze in Hiroshima 
und Nagasaki in der Weltöffentlichkeit 
zurückgelassen haben, ist weitgehend 
verblasst.

Einen dritten Grund sehe ich in der 
Schwierigkeit, zwischen Waffenlieferun-
gen an eine Kriegspartei und der Auf-

Im Beitrag von Jakob Tanner in der FRIE-
DENSZEITUNG Nr. 55 vom Dezember 
2025 ging verloren, wer das Wort «Pazi-
fismus» (aus pacem + facere = Frieden 
herstellen) geprägt hat. Der französi-
sche Notar und Friedensaktivist Émile 
Arnaud (1864–1921) erlangte 1891 Be-
kanntheit mit seinem Werk «Der Pazi-
fismus und seine Kritiker». 1901 führte 
er den Begriff in einem Artikel der belgi-
schen Tageszeitung L’Indépendance Belge 
ein und schlug vor, damit die Anhänger 
der Friedensbewegungen zu bezeich-
nen. Obwohl die Idee des Pazifismus viel 
älter ist und schon früher ähnliche Be-
griffe existierten (wie das neulateinische 
Pazifismus, das Jean-Baptiste Richard 

Émile Arnauds bekanntestes Werk: «Der Pazifismus 
und seine Kritiker», erstmals 1891 veröffentlicht. 

de Radonvilliers bereits 1846 etablieren 
wollte), setzte sich Émile Arnaud da-
mit als derjenige durch, der das Wort in 
seiner heutigen Bedeutung erfolgreich 
international bekannt gemacht hat (ins-
besondere auf dem 10. Weltfriedenskon-
gress in Glasgow 1901). Der Gründer 
und erste Präsident der «Internationalen 
Liga für Frieden und Freiheit» (ILFF) 
wollte dort «seinem ‹Code de la paix›, 
mit dem er ein internationales Regel-
werk zur Friedenssicherung vorschlug, 
mehr Resonanz verschaffen. Mit seiner 
begrifflichen Neuschöpfung, die leicht in 
viele Sprachen übersetzbar war, grenzte 
er sich sowohl gegen religiös motivierte 
FriedensmoralistInnen als auch gegen 
eine Linke ab, die in revolutionärer Ge-
walt einen Friedenskatalysator erkennen 
wollte.» (Tanner)                                        (red.)

Wer prägte den Begriff
Pazifismus?
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rüstung zu unterscheiden. Wie will eine 
Friedensbewegung, die Waffenlieferun-
gen gutheisst, in Zukunft glaubwürdig 
die Aufrüstung bekämpfen? Auch diese 
dient ja im Selbstverständnis ihrer Be-
fürworter allein «einem Verteidigungs-
kampf gegen einen völkerrechtswidrig 
losgetretenen Angriffskrieg». Indem 
der politische Pazifismus zu Waffenlie-
ferungen Hand bietet, handelt er sich 
Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit und 
argumentative Schwierigkeiten ein. Wa-
rum will er hier unterbinden, was er 
dort befürwortet?

Welche Alternativen stünden offen?
Welche Alternativen ständen einem po-
litischen Pazifismus also offen? Erstens 
kann er vehement eine Verhandlungs-
lösung fordern. Zugegeben, das tut er 
auch. Doch setzt er sich auch dafür ein? 
Verglichen mit dem, was die Friedens-
bewegung zu Bushs Zeiten gegen den 
Kuweitkrieg oder in den 1980er-Jahren 
gegen die Nachrüstung auf die Beine 
gestellt hat, unternimmt die Friedens-
bewegung heute viel zu wenig. Es gibt 
keinen Grund, den Weg des Protests 
nicht auch heute zu gehen oder es we-
nigstens zu versuchen. Gerade eine Völ-
kerrechtsverletzung und Grausamkeit, 
wie sie Russland begeht, hätte einen 
Aufschrei zur Folge haben sollen.

Die heutige Verunsicherung in der 
Friedensbewegung und die rasch spür-
bare Neigung, sich zu Waffenlieferun-
gen zu bekennen, hängt auch damit zu-
sammen, dass die Friedensbewegung es 
weitgehend unterlassen hat, rasch, laut 
und vernehmlich gegen das Unrecht zu 
protestieren, das in der Ukraine gesche-
hen ist und geschieht. Woher soll der 
Druck zu Verhandlungslösungen kom-
men, wenn nicht einmal die Friedensbe-
wegung ihn auszuüben versucht?

Konzepte der Sozialen Verteidigung 
sollten entstaubt werden
Zweitens kann sich der politische Pazi-
fismus vornehmen, diejenigen Kräfte in 
der Ukraine und in Russland zu unter-
stützen, die auch unter den gegebenen 
Verhältnissen einen gewaltlosen Aus-
weg suchen. Es gibt da wie dort zivilge-
sellschaftliche Bestrebungen, die Unter-
stützung brauchen. Nicht zuletzt sind 
es auch Männer und Frauen, die sich 
nicht zum Militärdienst zwingen lassen 
wollen oder die nach Möglichkeiten zur 
Desertion suchen. Die Friedensbewe-
gung kann sich dafür einsetzen, dass 
Deserteure Asyl bekommen. Sie kann 

Untertitel von der Redaktion. Der Basler Histo-
riker Ruedi Epple gehörte seinerzeit zu den Mit-
autorInnen des Buches Soziale Verteidigung: 
Eine gewaltfreie Alternative zur militärischen 
Verteidigung der Schweiz, das im Verlag des 
Schweizerischen Friedensrates 1976 erschienen ist 
(vergriffen). 

In der FRIEDENSZEITUNG Nr. 41 vom Juni 2022 
haben wir einen Beitrag von Ulrich Stadtmann 
(«Nicht anerkennen, nicht kooperieren») zur Sozia-
len Verteidigung in militärisch eroberten Städten 
gebracht.

sich daran beteiligen, Fluchtwege zu er-
schliessen, wie das in der DDR für «Re-
publikflüchtlinge» geschah.

Drittens kann der politische Pazifis-
mus daran erinnern, dass es seit meh-
reren Jahrzehnten mit der «Sozialen 
Verteidigung» Überlegungen zu einer 
gewaltfreien Alternative zum militäri-
schen Abwehrkampf gibt, mit der da 
und dort auch schon praktische Erfah-
rungen gesammelt wurden. Dass man 
mich richtig versteht: Von diesen Kon-
zepten ist kein Ausweg aus der gegen-
wärtigen Situation in der Ukraine zu 
erwarten. Für zukünftige Konflikte aber 
müssen sie entstaubt und überarbeitet 
werden. Es war vermutlich ein grosser 
Fehler, die Auseinandersetzung um die 
GSoA-Initiative ohne Rückgriff auf das 
Konzept der «Sozialen Verteidigung» zu 
führen.

Ich schliesse mich von dieser Kritik 
nicht aus. Auch für mich war ein Kon-
flikt wie der Angriff Russlands auf die 
Ukraine mit der Entspannungspolitik 
Willy Brandts, mit der Gründung der 
OSZE, mit dem Zerfall der Sowjetuni-
on und dem Ende des Kalten Krieges 
aus Abschied und Traktanden gefallen. 
Damit hatte die «Soziale Verteidigung» 
auch für mich an Bedeutung verloren. 

Doch wie die gegenwärtige Situation 
zeigt, war dieser Schluss voreilig. Besser 
machte es in dieser Hinsicht der deut-
sche «Bund für Soziale Verteidigung». 
Er hat das Konzept nicht nur von der 
Annahme befreit, es werde dereinst 
von Staaten umgesetzt, er hat es mit 
der Gründung von lokalen Gruppen für 
Soziale Verteidigung auch in die zivil-
gesellschaftliche Verantwortung geholt. 
Auch darin hätte der politische Pazifis-
mus eine Aufgabe.                 Ruedi Epple
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Überlebensberichte aus dem Gaza-Streifen

Verletzte Seelen – verwundete Nationen
Mitte Januar erschien im Zürcher Uni-
onsverlag der Band Gaza. Überlebensbe-
richte aus einem zerstörten Land. Die sy-
rische Herausgeberin und Autorin Samar 
Yazbek lässt 27 Frauen und Männer zwi-
schen 13 und 65 erzählen, was sie als Pa-
lästinenserInnen im Gaza-Streifen nach 
dem 7. Oktober 2023 erlebt haben. Die 
Frage stellte sie ihnen in einem Rehabili-
tationszentrum in Katar. Ihre Interview-
partnerInnen waren schwer verwundet 
worden. Dank medizinischer Versorgung 
unter äusserst prekären Bedingungen ha-
ben sie überlebt und konnten erzählen. 
Zu lesen sind erschütternde Berichte über 
Albträume, Gräueltaten, Verletzungen, 
Schmerzen und Tod, über Verluste im 
engsten Familienkreis, Auslöschung gan-
zer Grossfamilien, Zerstörung der letzten 
Lebensgrundlagen. Es sind Schreie nach 
einer Öffentlichkeit von Hoffnungslosen, 
die gehört werden wollen. 

Samar Yazbek ist 1970 in Syrien ge-
boren und hat arabische Literatur stu-
diert. Seit Jahren engagiert sie sich als 
Journalistin, Autorin und Fernsehrepor-
terin für Bürgerrechte. 2011 floh sie mit 
ihrer Tochter aus Syrien und lebt seither 
in Paris. 2024 verbrachte sie mehr als 
vier Monate im erwähnten Rehabilita-

tionszentrum in Katar und führte Ge-
spräche mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. In den von ihr nun in 
Buchform herausgegebenen Berichten 
legt sie grössten Wert auf die subjekti-
ven Erfahrungen der interviewten Per-
sonen. Demzufolge fällt unangenehm 
auf, dass die Hamas in den 27 Berichten 
nicht einmal genannt wird. 

Diese einseitige Geschichtsschrei-
bung durchdringt auch das sehr per-
sönlich gehaltene Vorwort, in dem die 
Herausgeberin ihr Vorgehen erläutert 
– und unzählige Male den Begriff «Ge-
nozid» verwendet, ohne jedoch nur den 
kleinsten Hinweis darauf zu geben, was 
sie damit verbindet und auf welche Dis-
kussionen sie sich bezieht. Ihr Verfahren 
umschreibt sie wie folgt: «Angesichts des 
in Gaza tobenden Krieges wollte ich die 
Zeugenaussagen über den 7. Oktober 
sammeln. Ich wollte nach dem Zeitpunkt 
fragen, an dem das Verhängnis seinen 
Ausgang nahm, als die Welt aus den Fu-
gen geriet und sich ihr Antlitz veränderte. 
Diese Frage stellt sich den Überlebenden 
eines vorsätzlichen und systematischen 
Völkermords. (…) Das Erzählen dieser 
Tragödie verlangt (…) nach einem un-
mittelbaren Schreiben, das versucht, die 
Bruchstücke der zersprengten Wahrheit 
zusammenzusuchen. Das Persönliche, 
das Subjektive verwandelt Berichte über 
Unvollkommenheit in Narration.»

Anders denken, anders fühlen
Wie wohltuend ist im Gegensatz zu die-
sen Vorwort-Ausführungen von Samar 
Yazbek (und es sei wiederholt, dass nicht 
die Überlebensberichte gemeint sind, 
sondern das Vorwort der Herausgebe-
rin) das neue Buch des Historikers und 
Psychologen José Brunner mit dem Titel 
Brutale Nachbarn. Brunner wurde 1954 
in Zürich geboren und wuchs bis in die 
frühen 1970er-Jahre in einer orthodoxen 
jüdischen Familie auf, bevor er nach Isra-
el flog, «eine Woche vor dem Krieg, der 
am 6. Oktober 1973 ausbrach (…), um an 
einer Jeschiwa, einer Talmudhochschule, 
zu studieren und mit mir bezüglich mei-
nes Glaubens, den ich offenbar verloren 
hatte, ins Reine zu kommen. Mit Erfolg 
– ein Jahr später, im Herbst 1974, schrieb 
ich mich als säkularer Student an der 

Hebräischen Universität im Fachbereich 
Politikwissenschaften ein. Schon damals 
interessierte ich mich für die Schnittstel-
le von Politik und Psychologie, Emotio-
nen und Gesellschaft.»

Dem Zusammenhang von Politik 
und Trauma (= Wunde) geht er in sei-
nem neuesten Buch in differenzierter 
Form nach. Dabei beginnt er nicht etwa 
mit dem 7. Oktober 2023, sondern kehrt 
an die Anfänge des Nahostkonflikts 
zurück, in die Zeit vor der Gründung 
Israels, als das heute als Gaza-Streifen 
bezeichnete Gebiet zum Verwaltungs-
distrikt Gaza des britischen Palästina-
Mandats gehörte und etwa viermal so 
gross war wie der heutige Gaza-Streifen. 
Ausführlich diskutiert er, was es bedeu-
tet, staatenlos zu sein, und greift hierfür 
auf Hannah Arendt zurück, die 1937 
ihre deutsche Staatsbürgerschaft verlor 
und bis 1950 staatenlos blieb. 

Sie beschrieb, dass sie mit ihrer 
Staatsbürgerschaft «das fundamentalste 
aller Rechte (verlor): das Recht, über-
haupt Rechte zu haben». Denn Men-
schenrechte, die eigentlich allen Men-
schen zustehen sollten, so Arendt, seien 
in ihrer Praxis davon abhängig, dass 
man einem Staat angehöre, der sie an-
erkenne. Die schmerzhafte Erfahrung 
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dieser Wahrheit, so folgert José Brunner, 
erlebten die PalästinenserInnen bereits 
fast acht Jahrzehnte lang. Dieses Gefühl 
der «Überflüssigkeit» führe dazu, ohne 
Zukunftsaussichten zu leben und kein 
Recht auf ihr eigenes Leben zu haben. 

In seinem vier Teile umfassenden 
Werk untersucht der Autor im ersten Teil 
(«Im Namen des Lebens – im Bann des 
Todes») die «Emotionen und die (oft un-
bewussten) Fantasien, die psychologische 
Verfassung und die Geisteshaltung, die 
die Brutalität beider Seiten fördern und 
rechtfertigen», und legt gleichzeitig eine 
kurze Geschichte des Nahostkonflikts 
vor. Dabei blickt er immer auf beide Sei-
ten und verdeutlicht so die Gewaltspirale, 
die sich fortsetzt. Im zweiten Teil («Ver-
letzte Seelen – wunde Nationen») stellt 
José Brunner «die psychischen Folgen 
der anhaltenden, überall präsenten Ge-
walt, die den Nahostkonflikt kennzeich-
net», in den Fokus seiner Ausführungen. 
Er betont die vielschichtige Belastung 
von Israelis und PalästinenserInnen und 
dass sie sich bis zu ihrem jeweiligen his-
torischen Ursprung zurückverfolgen lies-
sen, «zum Holocaust einerseits und zur 
Nakba (Katastrophe) andererseits, der 
gewaltsamen Zerstörung der palästinen-
sischen Gesellschaft im Verlauf der 1948 
erfolgten Gründung Israels».

Danach folgt im dritten Teil («Angst, 
Schuld und Scham») die Auseinander-
setzung mit der Frage, was es bedeutet, 
brutale NachbarInnen zu haben und 
ihnen gegenüber brutal zu sein. Demü-
tigung, Widerstand und Rache sind Be-
griffe, die genauer untersucht werden 
– immer auf der Folie des Nahostkon-

flikts, also der politischen Konsequen-
zen, die auf allen Seiten als Reaktion 
folgen. Mit «Gegenseitige Akzeptanz» 
ist der vierte Teil umschrieben, in dem 
der Autor nach Versuchen sucht, «die 
unternommen wurden, um den emotio-
nalen Wandel anzustossen, der meines 
Erachtens zur Entschärfung des Nah-
ostkonfliktes notwendig ist». 

José Brunner verweigert sich den 
simplen Erklärungen für historische 
Prozesse und Ereignisse, was sich aus-
gesprochen anregend liest. Dieser Band 
ist eine Herausforderung: Er fordert, 
sich mit komplexen historischen Ent-
wicklungen auseinanderzusetzen, we-
nig Vertrautes überhaupt zur Kennt-
nis zu nehmen, sich Neuem gegenüber 
zu öffnen. Wer diesen Aufwand nicht 
scheut, erlebt die Kraft des Denkens. 
Und wie wohltuend es sein kann, gerade 
in Zeiten, in denen uns die politischen 
Entwicklungen zu überrollen drohen, 
sich herauszunehmen aus dem Pro und 
Kontra, Ja und Nein oder «Schwarz und 
Weiss», wie es José Brunner bezeichnet. 

Den vierten Teil beginnt er mit einem 
Satz der deutsch-israelischen Schriftstel-
lerin Joana Osman, die schreibt, sie habe 
gelernt, «dass es im Grunde nur zwei 
Arten von Menschen gibt: diejenigen, 
die Frieden wollen, und diejenigen, die 
siegen wollen». Ganz am Ende kommt 
er darauf zurück: «Wenn ein israelischer 
Erfolg durch Zerstörung des palästinen-
sischen Raums und ein palästinensischer 
Sieg durch israelisches Leiden definiert 
wird, ganz gleich, wie viel man selbst 
leidet, erhält der eingangs zitierte Satz 
von Joana Osman über die Menschen, 
die siegen wollen, im Unterschied zu de-
nen, die Frieden wollen, eine noch düs-
terere Note. Denn dann kann man sich 
leicht zu Tode siegen, und dann ist jeg-
liche Hoffnung, dass man in absehbarer 
Zukunft auf einen Frieden hinarbeiten 
kann, weit von der nahöstlichen Reali-
tät entfernt – dann bleibt nur die Nekro-
politik.» Demzufolge, so die ermutigende 
Schlussfolgerung dieses klugen beson-
nenen Historikers, gelte es, neue Räume 
zu schaffen, in denen man nicht nur an-
ders denken, sondern auch anders fühlen 
könne. Nachdenken darüber lohnt sich.

Ungebetene Gäste
Einem nochmals anderen Ansatz folgt 
Ayelet Gundar-Goshen in ihrem neus-
ten Roman Ungebetene Gäste. Die er-
folgreiche, 1982 geborene und in Tel 
Aviv lebende Autorin, die Psychologie 
und später Film und Drehbuch stu-

diert hat, erzählt spannungsreich die 
Geschichte einer jungen Frau namens 
Naomi und deren Familie. Der Roman 
beginnt damit, dass Naomi und ihr ein-
jähriger Sohn Uri alleine zu Hause sind, 
als ein arabischer Arbeiter in der Woh-
nung etwas reparieren muss. Die Israe-
lin fühlt sofort ein Unbehagen, sie ist 
versucht, ihren Mann zu Hilfe zu rufen, 

Der Sammelband lässt graswurzelrevo-
lutionäre Stimmen zum Gaza-Krieg zu 
Wort kommen, die sich für Aussöhnung 
und eine solidarische Gesellschaft jen-
seits von Nationalismus, Herrschaft und 
Gewalt einsetzen. Die AktivistInnen u.a. 
von New Profile, Combatants for Peace 
und Palestinians and Jews for Peace wei-
gern sich, Feinde zu sein. Sie solidarisie-
ren sich mit den Geiseln, den Angehöri-
gen der Opfer von Gewalt in Israel und 
Palästina, den Geflüchteten und Men-
schen, die sich dem Mord auf Kommando 
verweigern. Sie stellen sich sowohl gegen 
den Terror der islamistischen Hamas als 
auch gegen den der extrem rechten Ne-
tanjahu-Regierung. Das Buch dokumen-
tiert Beiträge, die vom 7. Oktober 2023 
bis zum Waffenstillstand am 19. Januar 
2025 in der deutschen Monatszeitschrift 
Graswurzelrevolution (GWR) erschienen 
sind. Ergänzt werden diese von einem 
Geleitwort von Moshe Zuckermann und 
einem Beitrag aus der GWR 500 vom 
Sommer 2025 als Nachtrag.
Bernd Drücke (Hrsg.): Die Kriegslogik durchbre-
chen! Graswurzelrevolutionäre Stimmen zum Ga-
za-Krieg. 128 Seiten, 24 farbige Abb., 16.90 Euro, 
ISBN 978-3-939045-59-5.

Fortsetzung Seite 30
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ohne dass da ein konkreter Grund wäre. 
Gleichzeitig setzt sie sich mit diesen Ge-
fühlen auseinander. Der Palästinenser 
findet sofort Zugang zum Kleinen, der 
in seiner Gegenwart fröhlich und ruhig 
ist, was ansonsten nur sehr selten der 
Fall ist. Naomi verschwindet für einen 
kurzen Moment in der Küche, der Ar-
beiter nutzt die Toilette. Uri packt die 
Chance, um den herumliegenden Ham-
mer des Arbeiters zu ergreifen, sich am 
Balkongeländer hochzuziehen und das 
Werkzeug auf die Strasse zu werfen. 
Unten geht in diesem Moment ein pa-
lästinensischer Jugendlicher durch und 
wird tödlich getroffen. Schuld kann nur 
der Palästinenser sein. 

Obwohl Naomi weiss, dass den 
Arbeiter keine Schuld trifft, er auf der 
Toilette war, als der Hammer runterge-
fallen ist, sagt sie nichts. Und weiss ge-
nau, welche Folgen dies für den Mann 
haben wird. Nach diesem Vorfall nimmt 
eine Geschichte ihren Lauf, der – einmal 
losgetreten – nicht mehr zu ändern ist. 
Zwar erzählt Naomi ihrem Mann Juval 
später, wie es wirklich war, doch zurück-
spulen lässt sich nichts. Auch nicht, 
dass das Gleichgewicht in dieser kleinen 

Familie immer labiler wird. Eltern und 
Sohn flüchten nach Lagos, doch auch 
dort nehmen die Beunruhigungen zu, 
das Vertrauen zwischen Naomi und Ju-
val bröckelt weiter, die Erinnerungen an 
das Geschehen zu Hause schärfer. Der 
Gang der Dinge wurde losgetreten. Er 
lässt sich nicht stoppen.

Ayelet Gundar-Goshen ist eine ver-
sierte Autorin. Sie weiss, wie sie Span-
nung aufbaut, sie schafft es mühelos, 
verschiedene Erzählstränge (jüdische 
Familie, palästinensische Grossfamilie, 
israelische Community in Lagos) paral-
lel laufen zu lassen. Atemlos folgen wir 
den Geschichten, in die sich die Figuren 
zunehmend verwickeln, und sind froh, 
dass am Schluss nichts aufgeht. Und 
dass Uri sich freut am Riesenschiff, das 
unweit der Küste ankert. 

Samar Yazbek: Gaza. Überlebensberichte aus 
einem zerstörten Land. Aus dem Arabischen von 
Larissa Bender und Leonie Nückell. Unionsverlag 
2026, 272 Seiten, Fr. 32.–.

José Brunner: Brutale Nachbarn. Wie Emotionen 
den Nahostkonflikt antreiben – und entschärfen 
können. Propyläen 2025, 368 Seiten, Fr. 35.90.

Ayelet Gundar-Goshen: Ungebetene Gäste. Ro-
man. Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama. 
Kein & Aber 2025, 320 Seiten, Fr. 31.–.

Neues Buch von Monika Stocker, zum 110. Geburtstag der Women’s International League for 
Peace and Freedom WILPF; 152 Seiten, farbig bebildert, deutsch/englisch, CHF 25.--. 

«Frieden ist ein Tätigkeitswort – Peace is a Call to Action» 
Aus der langen Reihe von aktiven Frauen* schreibt Monika Stocker an 11 stellvertretend, nähert 
sich ihrem Wirken, Werk und Leben und übersetzt ihre Bedeutung in die heutige Zeit.       
WILPF Schweiz freut sich, dass dieses Buch eine wunderbare Auswahl von mutigen Frauen 
portraitiert – auch bedeutende WILPF-Persönlichkeiten wie Clara Ragaz, Jane Addams, etc.  Sie 
repräsentieren die andere Geschichte der Menschheit, die nie vergessen werden soll: Die 
Geschichte der Frauen*, für die Frieden ein klares Tätigkeitswort ist – ein Aufruf zur Tat, damals 
wie heute. Der Erlös aus dem Verkauf des Buches kommt vollumfänglich WILPF-Projekten 
zugute. 

Bestellung: 
 

• Versand per Post mit Einzahlungsschein:  
 Bestellung via E-Mail: info@wilpfschweiz.ch      
 oder SMS auf 079 339 97 86 (Porto: CHF 2.--) 
 

• Bücher direkt abholen bei (kein Porto):  
 Helena Nyberg, Forchstrasse 152, 8032 Zürich; 
 bei Tramhaltestelle Nr. 4 «Hedwigsteig».  
 Bezahlung bar (CHF 25 in Briefkasten legen)  
 oder per TWINT (Twint-Karte im Milchkasten). 
 Die Bücher werden nach Bestellung via E-Mail 
 oder SMS in den Milchkasten gelegt.  
 Bitte Namen und Adresse sowie gewünschtes 
 Datum/Uhrzeit der Abholung angeben.  
 Die Bestellung wird vor der Abholung per E-Mail 
 oder SMS bestätigt. 
 

Fotos: Monika Stocker lädt am 10.12.2025 zur Vernissage ein – 
mit Franziska Schutzbach (Autorin und feministische 
Soziologin), als eine der portraitierten Frauen im Buch und mit 
Eva Sofia Griffken, musikalische Begleitung. Fotos: HN 

Insgesamt 122 Millionen Menschen wa-
ren nach Angaben des UNO-Flüchtlings-
kommissariats (UNHCR) Ende April 
2025 auf der Flucht vor Hunger, Verfol-
gung und Krieg. Anders als es die Debat-
te über die Migrationswende suggeriert, 
nehmen allerdings nicht die reichen Län-
der des Westens den Grossteil der Ge-
flüchteten auf. Bei über 70 Millionen der 
gewaltsam Vertriebenen handelt es sich 
um Binnenvertriebene – also Menschen, 
die in andere Regionen innerhalb des 
eigenen Landes flüchten. Und diejenigen, 
die ins Ausland fliehen, bleiben meist in 
den Nachbarländern, in Schwellenlän-
dern wie Iran, Türkei oder Kolumbien.

Die Publikation Die Unerwünschten 
von Le Monde diplomatique setzt der 
polemisch geführten Migrationsdebatte 
eine Sammlung aus faktenreichen Ana-
lysen entgegen, ergänzt durch Repor-
tagen über die sonst oft unsichtbaren 
Schicksale von Geflüchteten. Wie im-
mer enthält das Heft zahlreiche Karten 
und Infografiken zum besseren Ver-
ständnis eines der grossen globalen The-
men unserer Zeit. Die einzelnen Kapitel 
tragen Titel wie «Die Unerwünschten», 
«Auf der Suche nach einem besseren 
Morgen», «Im Transit» oder «Ankom-
men und Bleiben». In «Festung Europa» 
wird der Untergang des Fischkutters 
Adriana rekonstruiert. In «Vergrenzung 
Europas» geht es darum, wie sich in im-
mer mehr EU-Staaten die Krisennarra-
tive der extremen Rechten durchsetzen. 
Ein Vorwort von Lea Ypi ergänzt das le-
senswerte Heft.

Le Monde diplomatique: Die Unerwünschten. 
Flucht, Vertreibung und Exil. Edition No. 38, 112 
Seiten, broschiert, Oktober 2025, 11 Euro. Erhält-
lich im Buchhandel und im LMD-Shop: https://
monde-diplomatique.de/edition-lmd.
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Der beeindruckende Debütroman Donezk Girl von Tamara Duda

Über dem Abgrund hängen
Im Donbas hat Russland 2014 einen hy-
briden Krieg ausgelöst. Seit dem Früh-
jahr 2014 agierten dort von Russland 
gesteuerte und bewaffnete Gruppen 
von Separatisten, russländische Söldner 
sowie reguläre militärische Einheiten. 
Gleichzeitig wurden Desinformationen 
und Lügen, es handele sich um «den 
ukrainischen Bürgerkrieg», aktiv in die 
Welt gestreut, und ein Teil der europäi-
schen politischen Eliten wurde mit kor-
rupten Methoden unterwandert.

Buch des Jahres 2019
In der ukrainischen Dokumentarprosa 
und in der Belletristik der letzten Jahre 
sind über die Ereignisse im Donbas seit 
2014 mehrere Bücher erschienen. Die 
bekannteste unter ihnen dürfte Internat 
von Serhij Zhadan sein. Wer sich dafür 
interessiert, wie genau der Krieg in Do-
nezk 2014 begann, hat nun die Möglich-
keit, einer der wichtigsten ukrainischen 
Prosatexte zu diesem Thema zu lesen. 
Im deutschen Verlag Friedrich Mauke in 
Weimar ist 2025 in deutscher Überset-
zung von Lukas Joura, Annegret Becker 
und Alexander Kratochwil der Roman 
Donezk Girl von Tamara Duda erschie-
nen. 2019 wurde die Autorin für ihren 
Roman mit der Auszeichnung Buch des 
Jahres des ukrainischen Nachrichten-
dienstes BBC geehrt.

Tamara Duda ist eine ukrainische 
Übersetzerin, Freiwillige und Schrift-
stellerin aus Kyjiw. Donezk Girl ist ihr 
erster Roman, von einem ukrainischen 
Kritiker wurde er als «ein wirklich ful-
minantes Debüt» bezeichnet. Für ihren 
Roman hat die Schriftstellerin intensiv 
recherchiert: Sie interviewte zahlreiche 
direkt Beteiligte und klärte alle Details 
und Einzelheiten.

Eigene Erfahrungen miteinbezogen
Im Roman schildert sie auch eigene Er-
fahrungen. Im Sommer 2014 engagierte 
sie sich aus Angst um ihre Familie und 
um die Zukunft der Ukraine im frei-
willigen Hilfsdienst für die ukrainische 
Armee im Donbas. Sie unterstützte ver-
wundete Soldaten in Militärkranken-
häusern und kaufte zunächst mit eigenen 
Ersparnissen hochwertige Schutzbrillen, 
von denen mehrere Tausend beschafft 

wurden. Später organisierte sie Spenden-
aktionen, an denen sich Menschen aus 
der ganzen Ukraine beteiligten.

Ab September 2014 reiste sie regel-
mässig in den Osten des Landes, um 
Hilfsgüter persönlich zu überbringen. 
Über anderthalb Jahre hinweg bestimm-
ten Frontfahrten und Vorbereitungs-
phasen in Kyjiw ihren Alltag. Bei dieser 
Arbeit lernte sie eine Freiwillige kennen, 
die viele Ähnlichkeiten mit der Haupt-
figur ihres Romans hat. Diese junge Frau 
war eine der aktivsten Koordinatorin-
nen der freiwilligen Hilfe im Osten der 
Ukraine. Auch die Erfahrungen von aus 
Donezk Geflüchteten sowie von Militär-
angehörigen liess die Autorin in ihren 
Text einfliessen.

Die Hauptfigur des Romans lebt in 
Donezk. Die junge Frau heisst Elfe, am 
Anfang lebt sie ihr privates und beruf-
liches Leben und interessiert sich kaum 
für Politik. Sie führt ein kleines Privat-
unternehmen und gestaltet künstlerische 
Glasfenster. Im Sommer 2014 bemerkt 
sie jedoch, wie sich die Menschen und die 
Atmosphäre in Donezk allmählich ver-
ändern. In der Stadt tauchen fremde, ge-
walttätige Männer auf, die Russisch mit 
russländischem Akzent sprechen und 
proukrainische Zivilisten brutal jagen.

Die Stadt versinkt im Chaos: Super-
märkte werden geplündert, Bewohner-
Innen lassen alles zurück und fliehen, 
andere versuchen, sich anzupassen. «Ich 
wollte jene sehen, die mit abgeschnitte-
nen Schulterklappen unsere Strassen in 
Beschlag nahmen, die kamen und sich 
in Sanatorien und Erholungszentren bei 
Donezk niederliessen, die gerade jetzt 
mit ihrem russischen Wologda-Dialekt 
die sogenannte Volkswehr ausbildeten 
und mit ihr den Kampf in meiner Stadt 
übten.»

Rasant, dynamisch und ereignisreich
Nachbarschaften, Freundschaften und 
familiäre Bindungen werden in Donezk 
auf eine harte Probe gestellt, die sie oft 
nicht bestehen. Für Elfe kommen Lan-
desverrat oder Opportunismus nicht in-
frage, sie und ihre Kollegen bilden daher 
eine Gruppe zwischen Freiwilligenini-
tiative und Widerstandsteam. Von da an 
setzt ununterbrochene Action ein: Fahr-
ten über die Frontlinie mit Nachschub 
für die Soldaten der ukrainischen Ar-
mee, Sammelaktionen im ganzen Land, 
gefährliche Aufgaben und Abenteuer. 
Auch das  Mystische fehlt nicht: glück-
hafte Fügungen der Umstände, Wun-
derrettungen und intensive Gefühle der 
tiefen Verwurzelung.

Der Roman ist dynamisch, ereignis-
reich und zudem mit Ironie und Humor 
geschrieben, er weist Merkmale eines 
Kriminalromans, eines Thrillers und ei-
nes Reportageromans auf. Es ist ein Buch 
über Frauenpower, aber auch darüber, wie 
die Sorge um andere einem Menschen 
Mut gibt, wie die Liebe zum eigenen Land 
Kräfte spendet und den Willen zum Le-
ben und zum Widerstand stärkt. Es ist ein 
Buch über eine Wahl, die jeder Mensch 
kennt: die zwischen Gut und Böse.

«Wie oft hast du dir geschworen, dich 
nicht einzumischen, nicht hinzusehen, 
deine Nase nicht in die Angelegenheiten 
anderer zu stecken? Und doch findet ir-
gendwo auf der Welt der Kampf zwischen 
Gut und Böse statt, und dieser Kampf 
reisst die Erde auf, und der Riss verläuft 
immer unter deinen Füßen. Immer! Egal, 
wie sehr du dich anstrengst, der Boden 
reisst wieder unter dir auf, und du hängst 
im Spagat über dem Abgrund. Dann dre-
hen sich alle um und warten darauf, dass 
du dich entscheidest, auf welche Seite du 
springst.»                      Halyna Petrosaniak                           

Tamara Duda: Donezk Girl. Aus dem Ukrainischen 
von Annegret Becker, Alexander Kratochvil und Lu-
kas Joura, Mauke Verlag 2025, 368 Seiten, Fr. 33.50.
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Jakob Tanner zum 80-jährigen Jubiläum des Schweizerischen Friedensrates

Für einen politischen Pazifismus
Am 6. Dezember 2025 feiert der Schwei-
zerische Friedensrat sein 80-jähriges 
Bestehen mit einer Jubiläumsveranstal-
tung in Zürich. Wir baten dazu verschie-
dene Personen, die ihm in irgendeiner 
Form verbunden sind, um ein kurzes 
Statement, was er ihnen bedeutet, wie 
sie zu ihm gekommen sind oder was sie 
sich von ihm wünschen. Sie finden diese 
Beiträge auf den Seiten 6-11. Der Histo-
riker Jakob Tanner hat dem Friedensrat 
gleich einen vertiefenden Beitrag zum 
historischen Pazifismus und seinen Auf-
gaben heute gewidmet, der ihm gleich-
sam Leitlinie für die weitere Arbeit sein 
kann. Die Untertitel stammen von der 
Redaktion.

/ Jakob Tanner /   

Worte sind frei. Sie wehren sich 
nicht gegen ihren Missbrauch und 
ihre Verkehrung ins Gegenteil. In 
George Orwells dystopischem Ro-
man 1984 lautete einer der drei 
Slogans der Partei «Krieg ist Frie-
den». Auch heute inszenieren sich 
Aggressoren als Friedensgaranten. 
Anderen Schlagworten wie Frei-
heit und Solidarität geht es nicht 
besser. Erklärte Feinde der Demo-
kratie versammeln sich unter der 
Fahne der «Freiheit» und völkische 
Rassisten schwadronieren von «na-
tionaler Solidarität». 

Ein Blick in die Geschichte 
zeigt, dass «Frieden» schon immer 
ein ambivalenter Begriff war und 

bis heute geblieben ist. Zum einen ent-
spricht er einer weit verbreiteten Hal-
tung: Menschen wollen im Frieden leben, 
nicht nur, um ihre Ruhe zu haben, son-
dern um ihre Aspirationen, ihre Lebens-
entwürfe zu verwirklichen. Wer dauernd 
Angst vor Aggressoren haben muss, wer 
unter Raketenbeschuss kommt oder von 
marodierenden Banden heimgesucht 
wird, weiss um den Wert des Friedens. 
Wer von solchen Gewalttaten verschont 
bleibt, ebenfalls. Das öffentliche Gut 
«Frieden» geniesst generell eine hohe 
Priorität.

Zum anderen weist die «Pax» eine 
dunkle Unterseite auf. Um «in Frieden» 
leben zu können, haben sich Kolonialis-

ten stets auf Methoden brutaler Ausbeu-
tung und mörderischer Unterdrückung 
verlassen. Die Befriedung, nämlich 
die grossflächige Kontrolle von Herr-
schaftsräumen mittels militärischer Ab-
sicherungsstrategien und Soft-Power, ist 
ein gemeinsamer Nenner aller weiträu-
migen Friedensimperien, von der Pax 
romana über die Pax mongolica und die 
Pax sinica bis zur Pax britannica, und 
einem solchen «Friedenssicherungs»-
Modell folgten auch die Pax americana 
sowie die Pax sovietica während des 
Kalten Krieges.

Das Dilemma der Gewaltfreiheit
Ein politischer Pazifismus geht von 
diesem Dilemma aus. Er setzt kon-
sequent auf Frieden in Freiheit und 
wendet sich gegen eine gewaltför-
mige Pazifizierung. Dabei lässt er 
sich nicht auf absolute «Gewalt-
losigkeit» verpflichten, weil er er-
kennt, dass in allen Herrschaftssys-
temen Gewalt in unterschiedlicher 
Form und Abstufung wirksam ist. 
Das setzt eine pragmatische Ein-
stellung voraus, wie sie etwa Ma-
hatma Gandhi eigen war. Gandhi 
wusste, dass die britische Kolonial-
macht nur gebrochen werden kann 
durch gewaltfreien Widerstand. Es 
war für ihn nichtsdestotrotz klar, 
dass ein freies Indien eine Armee 
braucht, um sich verteidigen zu 
können.
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Vor dem Referendum gegen die Verschlechterung des Zivildienstes

Frontalangriff auf den Zivildienst
Die eidgenössischen Räte haben in der 
vergangenen Juni-Session einen tota-
len Angriff auf den Zivildienst lanciert. 
Sie stellten sich hinter den Bundesrat, 
der verhindern will, dass Männer von 
der Armee zum Zivildienst wechseln. 
Sie wollen schnellstmöglich den Zivil-
dienst mit dem Zivilschutz fusionieren. 
Sie wollen sogar zur Zulassung zum zivi-
len Ersatzdienst die Gewissensprüfung 
wieder einführen anstelle des Tatbe-
weises. Damit wird der Zivildienst fast 
bis auf die Grundmauern abgebaut. Der 
Ständerat wird nach dem Nationalrat 
in der kommenden Herbstsession der 
sub stanziellen Erschwerung des Über-
tritts von der Armee zum Zivildienst 
zustimmen. Eine Zivildienst-
Allianz wird deshalb ab Mit-
te Oktober das Referendum 
gegen diese sogenannte Re-
form ergreifen. 

/ Peter Weishaupt /

Die FDP hat es in einer Me-
dienmitteilung vom 6. März 
auf den Punkt gebracht. Un-
ter dem Titel «So schützen 
wir die Schweiz» hat sie sie-
ben Forderungen als Reak-
tion auf «die gravierendsten 
sicherheitspolitischen Ver-
änderungen seit dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion» 
aufgestellt. Unter Punkt 4 
heisst es da kurz und bündig: 

«Antreten! Jedes Jahr verliert die Armee 
über 6000 Personen an den Zivildienst. 
Während unsere Nachbarn aufrüsten, 
haben manche Schweizer WKs nicht 
mal einen Koch. Trotzdem schafft es der 
Bundesrat seit Jahren nicht, ein neues 
Dienstmodell vorzuschlagen. Dabei läge 
die Lösung auf dem Tisch: Mehr Armee. 
Mehr Zivilschutz. Und der Zivildienst 
wird in der heutigen Form abgeschafft.»

Sechs Massnahmen, die Zivildienst-
anträge zu vermiesen
Dem ist das Parlament im Juni bedeu-
tend nähergekommen. Der National-
rat hat eine Revision des Zivildienst-
gesetzes beschlossen, um die Abgänge 

von Männern von der Armee zum Zi-
vildienst durch höhere Hürden zu er-
schweren. Der Bundesrat begründet in 
seiner Botschaft ans Parlament die Zu-
lassungserschwerung damit, dass viel 
zu viele Militärdienstpflichtige zivilen 
Ersatzdienst leisten wollen. Sei man bei 
der Einführung des Zivildienstes von 
höchstens zwei- bis zweieinhalbtau-
send jährlichen Anträgen ausgegangen, 
hätten sich diese in den letzten Jahren 
verdreifacht. So leisteten im Jahre 2023 
6754 Wehrpflichtige Zivildienst, 2019 
seien es noch 6088 gewesen. Doch es 
gebe keine Wahlfreiheit zwischen Mili-
tär- und Dienstpflicht, die Einteilung in 
den zivilen Ersatzdienst solle eine Aus-

nahmeregelung bleiben.
Der Bundesrat erhofft sich des-

halb, mit sechs Massnahmen die 
jetzigen Höchststände auf 4000 zu 
senken. Besonders im Visier hat er 
die Gesuche von Armeeangehö-
rigen mit bestandener Rekruten-
schule und von Fachspezialisten 
und Kadern. Wer erst nach der 
Rekrutenschule in den Zivildienst 
wechselt, soll mindestens 150 Tage 
Zivildienst leisten müssen. Einsätze 
im Zivildienst, die ein begonnenes 
oder abgeschlossenes Medizinstu-
dium erfordern, sollen nicht mehr 
möglich sein. Und ehemalige Un-
teroffiziere und Offiziere sollen ei-
nen eineinhalbmal so langen Dienst 
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TREFFPUNKT: 13 UHR KONZERTMUSCHEL IM STADTGARTEN KONSTANZ

FRIEDENSWEG VON KONSTANZ (D) NACH KREUZLINGEN (CH) 

ZUM PROGRAMM

FRIEDENSKULTUR GEMEINSAM LEBEN

FRIEDENSRAUM BODENSEE
WIR ENT-RÜSTEN UNS!

Internationaler 
Bodensee- 

Friedensweg

Vorprogramm ab 12:30 Uhr: Gemeinsames Singen mit Karin Jana Beck und
Matthias Gerber von StimmVolk.ch
Impulsvorträge von Jürgen Grässlin (Autor, Rüstungsgegner, Friedensaktivist, Optimist) 
und Helena Nyberg (UNO-Menschenrechtsbeobachterin für Incomindios, Koordinatorin 
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, WILPF)

Sofortiger Waffenstillstand in der Ukraine!
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